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Teil 1 - Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die Leistungen der Architekten 
und Architektinnen und der Ingenieure und Ingenieurinnen (Auftragnehmer oder 
Auftragnehmerinnen) mit Sitz im Inland, soweit die Leistungen durch diese Verordnung 
erfasst und vom Inland aus erbracht werden. 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die Berechnung der Entgelte für 
Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Auftragnehmer), soweit sie durch 
Leistungsbilder oder anderer Bestimmungen dieser Verordnung erfasst werden.  
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
1. „Objekte“ sind Gebäude, raumbildende Ausbauten, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, 
Verkehrsanlagen, Tragwerke und Anlagen der Technischen Ausrüstung; 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
1. Objekte sind Gebäude, sonstige Bauwerke, Anlagen, Freianlagen und raumbildende 
Ausbauten.  
 

2. „Gebäude“ sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von 
Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen; 
 

  

3. „Neubauten und Neuanlagen“ sind Objekte, die neu errichtet oder neu hergestellt 
werden; 
 

2. Neubauten und Neuanlagen sind neu zu errichtende oder neu herzustellende Objekte. 
 

4. „Wiederaufbauten“ sind vormals zerstörte Objekte, die auf vorhandenen Bau- oder 
Anlageteilen wiederhergestellt werden; sie gelten als Neubauten, sofern eine neue 
Planung erforderlich ist; 
 

3. Wiederaufbauten sind die Wiederherstellung zerstörter Objekte auf vorhandenen Bau- 
oder Anlageteilen. Sie gelten als Neubauten, sofern eine neue Planung erforderlich ist. 
 

5. „Erweiterungsbauten“ sind Ergänzungen eines vorhandenen Objekts; 4. Erweiterungsbauten sind Ergänzungen eines vorhandenen Objekts, zum Beispiel durch 
Aufstockung oder Anbau.  
 

6. „Umbauten“ sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts mit Eingriffen in 
Konstruktion oder Bestand; 

5. Umbauten sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts mit wesentlichen Eingriffen 
in Konstruktion oder Bestand. 



 
7. „Modernisierungen“ sind bauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung des 
Gebrauchswertes eines Objekts, soweit sie nicht unter die Nummern 5, 6 oder Nummer 9 
fallen; 

6. Modernisierungen sind bauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung des 
Gebrauchswertes eines Objekts, soweit sie nicht unter die Nummern 4, 5 oder 10 fallen, 
jedoch einschließlich der durch diese Maßnahmen verursachten  Instandsetzungen. 
 

8. „raumbildende Ausbauten“ sind die innere Gestaltung oder Erstellung von Innenräumen 
ohne wesentliche Eingriffe in Bestand oder Konstruktion; sie können im Zusammenhang 
mit Leistungen nach den Nummern 3 bis 7 anfallen; 

7. Raumbildende Ausbauten sind die innere Gestaltung oder Erstellung von Innenräumen 
ohne wesentliche Eingriffe in Bestand oder Konstruktion. Sie können im Zusammenhang 
mit Leistungen nach den Nummern 2 bis 6 anfallen, 
 

 8. Einrichtungsgegenstände sind nach Einzelplanung angefertigte, nicht serienmäßig 
bezogene Gegenstände, die keine wesentlichen Bestandteile des Objekts sind. 
 

 9. Integrierte Werbeanlagen sind der Werbung an Bauwerken dienende Anlagen, die fest 
mit dem Bauwerk verbunden sind und es gestalterisch beeinflussen. 
 

9. „Instandsetzungen“ sind Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum 
bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes (Soll-Zustandes) eines Objekts, 
soweit sie nicht unter Nummer 4 fallen oder durch Maßnahmen nach Nummer 7 verursacht 
sind; 

10. Instandsetzungen sind Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum 
bestimmungsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustandes (Soll-Zustandes) eines Objekts, 
soweit sie nicht unter Nummer 3 fallen oder durch Maßnahmen nach Nummer 6  
verursacht sind. 
 

10. „Instandhaltungen“ sind Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-Zustandes eines Objekts; 11. Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-Zustandes eines Objekts. 
 

11. „Freianlagen“ sind planerisch gestaltete Freiflächen und Freiräume sowie entsprechend 
gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken oder in Bauwerken; 

12. Freianlagen sind planerisch gestaltete Freiflächen und Freiräume sowie entsprechend 
gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken oder in Bauwerken. 
 

12. „fachlich allgemein anerkannte Regeln der Technik“ sind schriftlich fixierte technische 
Festlegungen für Verfahren, die nach herrschender Auffassung der beteiligten Fachleute, 
Verbraucher und der öffentlichen Hand geeignet sind, die Ermittlung der anrechenbaren 
Kosten nach dieser Verordnung zu ermöglichen und die sich in der Praxis allgemein 
bewährt haben oder deren Bewährung nach herrschender Auffassung in überschaubarer 
Zeit bevorsteht; 
 

 

13. „Kostenschätzung“ ist eine überschlägige Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der 
Vorplanung; sie ist die vorläufige Grundlage für Finanzierungsüberlegungen; ihr liegen 
Vorplanungsergebnisse, Mengenschätzungen, erläuternde Angaben zu den planerischen 
Zusammenhängen, Vorgängen und Bedingungen sowie Angaben zum Baugrundstück und 
zur Erschließung zugrunde; wird die Kostenschätzung nach § 4 Absatz 1 Satz 3 auf der 
Grundlage der DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008-12)*) 
erstellt, müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen bis zur ersten Ebene der 
Kostengliederung ermittelt werden; 
 
*) zu beziehen über das Deutsche Institut für Normung e.V. unter www.din.de 
 

 



14. „Kostenberechnung“ ist eine Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der 
Entwurfsplanung; ihr liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder auch 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 53, ausgegeben zu Bonn am 17. August 2009 
Detailzeichnungen wiederkehrender Raumgruppen, Mengenberechnungen und für die 
Berechnung und Beurteilung der Kosten relevante Erläuterungen zugrunde; wird sie nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der DIN 276 erstellt, müssen die Gesamtkosten 
nach Kostengruppen bis zur zweiten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden; 
 

 

15. „Honorarzonen“ stellen den Schwierigkeitsgrad eines Objekts oder einer 
Flächenplanung dar. 
 

 

§ 3 Leistungen und Leistungsbilder 
 
(1) Die Honorare für Leistungen sind in den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung verbindlich 
geregelt. Die Honorare für Beratungsleistungen sind in der Anlage 1 zu dieser Verordnung 
enthalten und nicht verbindlich geregelt. 

§ 2 Leistungen 
 
(1) Soweit Leistungen in Leistungsbildern erfasst sind, gliedern sich die Leistungen in 
Grundleistungen und Besondere Leistungen. 
 
 

(2) Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im Allgemeinen 
erforderlich sind, sind in Leistungsbildern erfasst. Andere Leistungen, die durch eine 
Änderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, einer Änderung des 
Leistungsablaufs oder anderer Anordnungen des Auftraggebers erforderlich werden, sind 
von den Leistungsbildern nicht erfasst und gesondert frei zu vereinbaren und zu vergüten. 
 

(2) Grundleistungen umfassen die Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines 
Auftrages im allgemeinen erforderlich sind. Sachlich zusammengehörige Grundleistungen 
sind zu jeweils in sich abgeschlossenen  Leistungsphasen zusammengefasst. 
 

(3) Besondere Leistungen sind in der Anlage 2 aufgeführt, die Aufzählung ist nicht 
abschließend. Die Honorare für Besondere Leistungen können frei vereinbart werden. 

(3) Besondere Leistungen können zu den Grundleistungen hinzu oder an deren Stelle 
treten, wenn besondere Anforderungen an die Ausführung des Auftrags gestellt werden, 
die über die allgemeinen Leistungen hinausgehen oder  diese ändern. Sie sind in den 
Leistungsbildern nicht abschließend aufgeführt. Die Besonderen Leistungen eines 
Leistungsbildes können auch in anderen Leistungsbildern oder Leistungsphasen vereinbart 
werden, in denen sie nicht  aufgeführt sind, soweit sie dort nicht Grundleistungen 
darstellen.  
 

(4) Die Leistungsbilder nach dieser Verordnung gliedern sich in die folgenden 
Leistungsphasen 1 bis 9: 
1. Grundlagenermittlung, 
2. Vorplanung, 
3. Entwurfsplanung, 
4. Genehmigungsplanung, 
5. Ausführungsplanung, 
6. Vorbereitung der Vergabe, 
7. Mitwirkung bei der Vergabe, 
8. Objektüberwachung (Bauüberwachung oder Bauoberleitung), 
9. Objektbetreuung und Dokumentation. 
 

 



(5) Die Tragwerksplanung umfasst nur die Leistungsphasen 1 bis 6. 
 

 

(6) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 sind die Leistungsbilder des Teils 2 in bis zu fünf dort 
angegebenen Leistungsphasen zusammengefasst. Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist 
stets zu beachten. 
 

 

(7) Die Leistungsphasen in den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung werden in Prozentsätzen 
der Honorare bewertet. 
 

 
 

(8) Das Ergebnis jeder Leistungsphase ist mit dem Auftraggeber zu erörtern. 
 

 

§ 4 Anrechenbare Kosten 
 
(1) Anrechenbare Kosten sind Teil der Kosten zur Herstellung, zum Umbau, zur 
Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung von Objekten sowie den damit 
zusammenhängenden Aufwendungen. Sie sind nach fachlich allgemein anerkannten 
Regeln der Technik oder nach Verwaltungsvorschriften (Kostenvorschriften) auf der 
Grundlage ortsüblicher Preise zu ermitteln. Wird in dieser Verordnung die DIN 276 in 
Bezug genommen, so ist diese in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008-12) 
bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen. Die auf die Kosten von 
Objekten entfallende Umsatzsteuer ist nicht Bestandteil der anrechenbaren Kosten. 

§ 10 Grundlagen des Honorars 
 
 (2) Anrechenbare Kosten sind unter Zugrundelegung der Kostenermittlungsarten nach 
DIN 276 in der Fassung vom April 1981 (DIN 276) zu ermitteln 
1. für die Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenberechnung, solange diese nicht 
vorliegt, nach der Kostenschätzung; 
2. für die Leistungsphasen 5 bis 7 nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, 
nach der Kostenberechnung; 
3. für die Leistungsphasen 8 und 9 nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht 
vorliegt, nach dem Kostenanschlag. 
 

(2) Als anrechenbare Kosten gelten ortsübliche Preise, wenn der Auftraggeber 
 
 
1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt, 
2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferanten sonst nicht übliche 
Vergünstigungen erhält, 
3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder 
4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile einbauen lässt. 

(3) Als anrechenbare Kosten nach Absatz 2 gelten die ortsüblichen Preise, wenn der 
Auftraggeber 
 
1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt, 
2.  von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferern sonst nicht übliche 
Vergünstigungen erhält, 
3.  Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder 
4.  vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile einbauen läßt. 
 

 (3a) Vorhandene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird, ist bei 
den anrechenbaren Kosten angemessen zu berücksichtigen; der Umfang der Anrechnung 
bedarf der schriftlichen Vereinbarung. 
 

§ 5 Honorarzonen 
 
(1) Die Objekt-, Bauleit- und Tragwerksplanung wird den folgenden Honorarzonen 
zugeordnet: 
 
1. Honorarzone I: sehr geringe Planungsanforderungen, 
 
 

§ 11 Honorarzonen für Leistungen bei Gebäuden 
 
(1) Die Honorarzone wird bei Gebäuden auf Grund folgender Bewertungsmerkmale 
ermittelt: 
 
1. Honorarzone I: Gebäude mit sehr geringen Planungsanforderungen, das heißt mit 
  - sehr geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
  - einem Funktionsbereich, 



 
 
 
 
 
2. Honorarzone II: geringe Planungsanforderungen, 
 
 
 
 
 
 
 
3. Honorarzone III: durchschnittliche Planungsanforderungen, 
 
 
 
 
 
 
 
4. Honorarzone IV: überdurchschnittliche Planungsanforderungen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Honorarzone V: sehr hohe Planungsanforderungen. 
 

  - sehr geringen gestalterischen Anforderungen, 
  - einfachsten Konstruktionen, 
  - keiner oder einfacher Technischer Ausrüstung, 
  - keinem oder einfachem Ausbau. 
 
 2. Honorarzone II: Gebäude mit geringen Planungsanforderungen, das heißt mit 
 - geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
 - wenigen Funktionsbereichen, 
 - geringen gestalterischen Anforderungen, 
 - einfachen Konstruktionen, 
 - geringer Technischer Ausrüstung, 
 - geringem Ausbau. 
 
3.  Honorarzone III: Gebäude mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit 
 - durchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
 - mehreren einfachen Funktionsbereichen, 
 - durchschnittlichen gestalterischen Anforderungen, 
 - normalen oder gebräuchlichen Konstruktionen, 
 - durchschnittlicher Technischer Ausrüstung, 
 - durchschnittlicher normalen Ausbau. 
 
4. Honorarzone IV: Gebäude mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt 
mit 
 - überdurchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
 - mehreren Funktionsbereichen mit vielfältigen Beziehungen, 
 - überdurchschnittlichen gestalterischen Anforderungen, 
 - überdurchschnittlichen konstruktiven Anforderungen, 
 - überdurchschnittlicher Technischer Ausrüstung, 
 - überdurchschnittlichem Ausbau. 
 
 5.  Honorarzone V: Gebäude mit sehr hohen Planungsanforderungen, das heißt mit 
 - sehr hohen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
 - einer Vielzahl von Funktionsbereichen mit umfassenden Beziehungen,  
 - sehr hohen gestalterischen Anforderungen, 
 - sehr hohen konstruktiven Ansprüchen, 
 - einer vielfältigen Technischen Ausrüstung mit hohen technischen Ansprüchen, 
 - umfangreichen qualitativ hervorragendem Ausbau. 
 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden Landschaftspläne und die Planung der technischen 
Ausrüstung folgenden Honorarzonen zugerechnet:  
 
1. Honorarzone I: geringe Planungsanforderungen,  
2. Honorarzone II: durchschnittliche Planungsanforderungen und  

 



3. Honorarzone III: hohe Planungsanforderungen.  
 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden Grünordnungspläne und 
Landschaftsrahmenpläne folgenden Honorarzonen zugerechnet:  
 
1. Honorarzone I: durchschnittliche Planungsanforderungen  
2. Honorarzone II: hohe Planungsanforderungen . 
 

 

(4) Die Honorarzonen sind anhand der Bewertungsmerkmale in den Honorarregelungen 
der jeweiligen Leistungsbilder der Teile 2 bis 4 zu ermitteln. Die Zurechnung zu den 
einzelnen Honorarzonen ist nach Maßgabe der Bewertungsmerkmale, gegebenenfalls der 
Bewertungspunkte und anhand der Regelbeispiele in den Objektlisten der Anlage 3 
vorzunehmen. 

 

 (3) Bei der Zurechnung eines Gebäudes in die Honorarzonen sind entsprechend dem 
Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale Anforderungen 
an die Einbindung in die Umgebung, konstruktive  Anforderungen, Technische Ausrüstung 
und Ausbau mit je bis zu sechs Punkten zu bewerten, die Bewertungsmerkmale Anzahl der 
Funktionsbereiche und gestalterische Anforderungen mit je bis zu neun Punkten. 
 

§ 6 Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Leistungen nach dieser Verordnung richtet sich 
1. für die Leistungsbilder der Teile 3 und 4 nach den anrechenbaren Kosten des Objekts 
auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, soweit diese nicht vorliegt, auf der 
Grundlage der Kostenschätzung und für die Leistungsbilder des Teils 2, nach 
Flächengrößen oder Verrechnungseinheiten, 
2. nach dem Leistungsbild, 
3. nach der Honorarzone, 
4. nach der dazugehörigen Honorartafel, 
5. bei Leistungen im Bestand zusätzlich nach den §§ 35 und 36. 
 

§ 10 Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen bei Gebäuden, Freianlagen und raumbildenden 
Ausbauten richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts, nach der 
Honorarzone, der das Objekt angehört, sowie bei Gebäuden und  raumbildenden 
Ausbauten nach der Honorartafel in § 16 und bei Freianlagen nach der Honorartafel in 
§ 17. 
 

(2) Wenn zum Zeitpunkt der Beauftragung noch keine Planungen als Voraussetzung für 
eine Kostenschätzung oder Kostenberechnung vorliegen, können die Vertragsparteien 
abweichend von Absatz 1 schriftlich vereinbaren, dass das Honorar auf der Grundlage der 
anrechenbaren Kosten einer Baukostenvereinbarung nach den Vorschriften dieser 
Verordnung berechnet wird. Dabei werden nachprüfbare Baukosten einvernehmlich 
festgelegt. 
 

 

§ 7 Honorarvereinbarung 
 
(1) Das Honorar richtet sich nach der schriftlichen Vereinbarung, die die Vertragsparteien 
bei Auftragserteilung im Rahmen der durch diese Verordnung festgesetzten Mindest- und 
Höchstsätze treffen. 

§ 4 Vereinbarung des Honorars 
 
(1) Das Honorar richtet sich nach der schriftlichen Vereinbarung, die die Vertragsparteien 
bei Auftragserteilung im Rahmen der durch diese Verordnung festgesetzten Mindest- und 
Höchstsätze treffen. 
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(2) Liegen die ermittelten anrechenbaren Kosten, Werte oder Verrechnungseinheiten 
außerhalb der Tafelwerte dieser Verordnung, sind die Honorare frei vereinbar. 
 

 

(3) Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindestsätze können durch schriftliche 
Vereinbarung in Ausnahmefällen unterschritten werden. 
 

(2) Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindestsätze können durch schriftliche 
Vereinbarung in Ausnahmefällen unterschritten werden. 
 

(4) Die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstsätze dürfen nur bei außergewöhnlichen 
oder ungewöhnlich lange dauernden Leistungen durch schriftliche Vereinbarung 
überschritten werden. Dabei bleiben Umstände, soweit sie bereits für die Einordnung in 
Honorarzonen oder für die Einordnung in den Rahmen der Mindest- und Höchstsätze 
mitbestimmend gewesen sind, außer Betracht. 

(3) Die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstsätze dürfen nur bei außergewöhnlichen 
oder ungewöhnlich lange dauernden Leistungen durch schriftliche Vereinbarung 
überschritten werden. Dabei haben Umstände, soweit sie  bereits für die Einordnung in 
Honorarzonen oder Schwierigkeitsstufen, für die Vereinbarung von Besonderen Leistungen 
oder für die Einordnung in den Rahmen der Mindest- und Höchstsätze mitbestimmend 
gewesen sind, außer Betracht  zu bleiben. 
 

(5) Ändert sich der beauftragte Leistungsumfang auf Veranlassung des Auftraggebers 
während der Laufzeit des Vertrages mit der Folge von Änderungen der anrechenbaren 
Kosten, Werten oder Verrechnungseinheiten, ist die dem Honorar zugrunde liegende 
Vereinbarung durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. 
 

 

(6) Sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist, gelten 
die jeweiligen Mindestsätze gemäß Absatz 1 als vereinbart. Sofern keine 
Honorarvereinbarung nach Absatz 1 getroffen worden ist, sind die Leistungsphasen 1 und 
2 bei der Flächenplanung mit den Mindestsätzen in Prozent des jeweiligen Honorars zu 
bewerten. 
 

(4) Sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist, gelten 
die jeweiligen Mindestsätze als vereinbart. 
  

 
 
(7) Für Kostenunterschreitungen, die unter Ausschöpfung technisch-wirtschaftlicher oder 
umweltverträglicher Lösungsmöglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne 
Verminderung des vertraglich festgelegten Standards führen, kann ein Erfolgshonorar 
schriftlich vereinbart werden, das bis zu 20 Prozent des vereinbarten Honorars betragen 
kann. In Fällen des Überschreitens der einvernehmlich festgelegten anrechenbaren Kosten 
kann ein Malus-Honorar in Höhe von bis zu 5 Prozent des Honorars vereinbart werden. 

§ 5 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen 
 
(4a) Für Besondere Leistungen, die unter Ausschöpfung der technisch-wirtschaftlichen 
Lösungsmöglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des 
Standards führen, kann ein Erfolgshonorar zuvor  schriftlich vereinbart werden, das bis zu 
20 vom Hundert der vom Auftragnehmer durch seine Leistungen eingesparten Kosten 
betragen kann. 
 
 
 
 

§ 8 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen 
 
((1) Werden nicht alle Leistungsphasen eines Leistungsbildes übertragen, so dürfen nur 
die für die übertragenen Phasen vorgesehenen Prozentsätze berechnet und vertraglich 
vereinbart werden. 
 

§ 5 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen 
 
(1) Werden nicht alle Leistungsphasen eines Leistungsbildes übertragen, so dürfen nur die 
für die übertragenen Phasen vorgesehenen Teilhonorare berechnet werden. 
 

(2) Werden nicht alle Leistungen einer Leistungsphase übertragen, so darf für die (2) Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase übertragen, so darf für die 



übertragenen Leistungen nur ein Honorar berechnet und vereinbart werden, das dem 
Anteil der übertragenen Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Das 
Gleiche gilt, wenn wesentliche Teile von Leistungen dem Auftragnehmer nicht übertragen 
werden. Ein zusätzlicher Koordinierungs- und Einarbeitungsaufwand ist zu 
berücksichtigen. 
 

übertragenen Leistungen nur ein Honorar berechnet werden, das dem Anteil der 
übertragenen Leistungen an der gesamten Leistungsphase  entspricht. Das gleiche gilt, 
wenn wesentliche Teile von Grundleistungen dem Auftragnehmer nicht übertragen werden. 
Ein zusätzlicher Koordinierungs- und Einarbeitungsaufwand ist zu berücksichtigen. 
 

 (3) Werden Grundleistungen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber insgesamt oder 
teilweise von anderen an der Planung und Überwachung fachlich Beteiligten erbracht, so 
darf nur ein Honorar berechnet werden, das dem  verminderten Leistungsumfang des 
Auftragnehmers entspricht.  
§ 10 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 

 (4) Für Besondere Leistungen, die zu den Grundleistungen hinzutreten, darf ein Honorar 
nur berechnet werden, wenn die Leistungen im Verhältnis zu den Grundleistungen einen 
nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand  verursachen und das Honorar schriftlich 
vereinbart worden ist. Das Honorar ist in angemessenem Verhältnis zu dem Honorar für 
die Grundleistung zu berechnen, mit der die Besondere Leistung nach Art und Umfang 
vergleichbar ist.  Ist die Besondere Leistung nicht mit einer Grundleistung vergleichbar, so 
ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6  zu berechnen. 
 

 (4a) Siehe oben unter § 7 Abs. 7 HOAI n.F. 
 

 (5) Soweit Besondere Leistungen ganz oder teilweise an die Stelle von Grundleistungen 
treten, ist für sie ein Honorar zu berechnen, das dem Honorar für die ersetzten 
Grundleistungen entspricht.  
 

§ 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung von Einzelleistungen 
 
(1) Wird bei Bauleitplänen, Gebäuden und raumbildenden Ausbauten, Freianlagen, 
Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen und Technischer Ausrüstung die Vorplanung oder 
Entwurfsplanung als Einzelleistung in Auftrag gegeben, können die entsprechenden 
Leistungsbewertungen der jeweiligen Leistungsphase 
 
1. für die Vorplanung den Prozentsatz der Vorplanung zuzüglich der Anteile bis zum 
Höchstsatz des Prozentsatzes der vorangegangenen Leistungsphase 
und 
2. für die Entwurfsplanung den Prozentsatz der Entwurfsplanung zuzüglich der Anteile bis 
zum Höchstsatz des Prozentsatzes der vorangegangenen Leistungsphase betragen. 
 

§ 19 Vorplanung, Entwurfsplanung und Objektüberwachung als Einzelleistung 
 
(1) Wird die Anfertigung der Vorplanung (Leistungsphase 2 des § 15 ) oder die 
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 des § 15) bei Gebäuden als  Einzelleistung in Auftrag 
gegeben, so können hierfür anstelle der in  § 15 Abs. 1 festgesetzten Vomhundertsätze 
folgende Vomhundertsätze der Honorare nach § 16 vereinbart werden: 
 
 für die Vorplanung bis zu 10 v.H., 
 
 
 für die Entwurfsplanung bis zu 18 v.H. 
 

 (2) Wird die Anfertigung der Vorplanung (Leistungsphase 2 des § 15 oder der 
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 des § 15) bei Freianlagen als Einzelleistung  in Auftrag 
gegeben, so können hierfür anstelle der in § 15 Abs. 1 festgesetzten Vomhundertsätze 
folgende Vomhundertsätze der Honorare nach § 17 vereinbart werden: 
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 für die Vorplanung bis zu 15 v.H., 
 für die Entwurfsplanung bis zu 25 v.H. 
 

 (3) Wird die Anfertigung der Vorplanung (Leistungsphase 2 des § 15 ) oder der 
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 des § 15 ) bei raumbildenden Ausbauten als  
Einzelleistung in Auftrag gegeben, so können hierfür anstelle der in § 15 Abs. 1  
festgesetzten Vomhundertsätze folgende Vomhundertsätze der Honorare nach  § 16 
vereinbart werden: 
 für die Vorplanung bis zu 10 v.H., 
 für die Entwurfsplanung bis zu 21 v.H. 
 

 Entsprechende Regelungen: 
§ 37 Abs. 4 HOAI a.F. (für Flächennutzungspläne) 
§ 58 HOAI a.F. (für Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen)  
§ 75 HOAI a.F (für technischer Ausrüstung). 
 

(2) Wird bei Gebäuden oder der Technischen Ausrüstung die Objektüberwachung als 
Einzelleistung in Auftrag gegeben, können die entsprechenden Leistungsbewertungen der 
Objektüberwachung 
 
1. für die Technische Ausrüstung den Prozentsatz der Objektüberwachung zuzüglich 
Anteile bis zum Höchstsatz des Prozentsatzes der vorangegangenen Leistungsphase 
betragen und 
2. für Gebäude anstelle der Mindestsätze nach den §§ 33 und 34 folgende Prozentsätze 
der anrechenbaren Kosten nach § 32 berechnet werden: 
 
a) 2,3 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone II, 
b) 2,5 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone III, 
c) 2,7 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone IV, 
d) 3,0 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone V. 

(4) Wird die Objektüberwachung (Leistungsphase 8 des § 15 ) bei Gebäuden als 
Einzelleistung in Auftrag gegeben, so können hierfür anstelle der Mindestsätze nach den 
§§ 15 und 16 folgende Vomhundertsätze der anrechenbaren Kosten nach  § 10 berechnet 
werden: 
 
 
 
 
 
 
 2,1 v.H. bei Gebäuden der Honorarzone 2, 
 2,3 v.H. bei Gebäuden der Honorarzone 3, 
 2,5 v.H. bei Gebäuden der Honorarzone 4, 
 2,7 v.H. bei Gebäuden der Honorarzone 5. 
 
§ 75 Vorplanung, Entwurfsplanung und Objektüberwachung als Einzelleistung 
 
Wird die Anfertigung der Vorplanung (Leistungsphase 2 des § 73) oder der 
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 des § 73) oder wird die Objektüberwachung 
(Leistungsphase 8 des § 73) als Einzelleistung in Auftrag gegeben, so können hierfür 
anstelle der in § 73 festgesetzten Vomhundertsätze folgende Vomhundertsätze der 
Honorare nach § 74 vereinbart werden:  
1.für die Vorplanung bis zu 14 v.H. 
2.für die Entwurfsplanung bis zu 26 v.H. 
3.für die Objektüberwachung bis zu 38 v.H. 
 
 



(3) Wird die Vorläufige Planfassung bei Landschaftsplänen oder Grünordnungsplänen als 
Einzelleistung in Auftrag gegeben, können abweichend von den Leistungsbewertungen in 
Teil 2 Abschnitt 2 bis zu 60 Prozent für die Vorplanung vereinbart werden. 
 

§ 45a Leistungsbild Landschaftsplan 
 
(3) Das Honorar für die genehmigungsfähige Planfassung kann als Pauschalhonorar frei 
vereinbart werden. Wird ein Pauschalhonorar nicht bei Auftragserteilung schriftlich 
vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen. 
 
§ 46 Leistungsbild Grünordnungsplan 
 
(3) Wird die Anfertigung der vorläufigen Planfassung (Leistungsphase 3) als Einzelleistung 
in Auftrag gegeben, so können hierfür bis zu 60 vom Hundert der Honorare nach § 46a 
vereinbart werden. 
 

§ 10 Mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen 
 
Werden auf Veranlassung des Auftraggebers mehrere Vorentwurfs- oder 
Entwurfsplanungen für dasselbe Objekt nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen 
gefertigt, so sind für die vollständige Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung die vollen 
Prozentsätze dieser Leistungsphasen nach § 3 Absatz 4 vertraglich zu vereinbaren. Bei 
der Berechnung des Honorars für jede weitere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung sind die 
anteiligen Prozentsätze der entsprechenden Leistungen vertraglich zu vereinbaren. 

§ 20 Mehrere Vor- oder Entwurfsplanungen 
 
Werden für dasselbe Gebäude auf Veranlassung des Auftraggebers mehrere Vor- oder 
Entwurfsplanungen nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen gefertigt, so können 
für die umfassendste Vor- oder Entwurfsplanung die  vollen Vomhundertsätze dieser 
Leistungsphasen nach § 15 , außerdem für jede andere Vor- oder Entwurfsplanung die 
Hälfte dieser Vomhundertsätze berechnet werden. Satz 1 gilt entsprechend für  
Freianlagen und raumbildende Ausbauten. 
 

 § 11 Auftrag für mehrere Objekte  
 
(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so sind die Honorare vorbehaltlich der folgenden 
Absätze für jedes Objekt getrennt zu berechnen. Dies gilt nicht für Objekte mit weitgehend 
vergleichbaren Objektbedingungen derselben Honorarzone, die im zeitlichen und örtlichen 
Zusammenhang als Teil einer Gesamtmaßnahme geplant, betrieben und genutzt werden. 
Das Honorar ist dann nach der Summe der anrechenbaren Kosten zu berechnen. 
 

§ 22 Auftrag für mehrere Gebäude 
 
(1) Umfaßt ein Auftrag mehrere Gebäude, so sind die Honorare vorbehaltlich der 
nachfolgenden Absätze für jedes Gebäude getrennt zu berechnen. 
 

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentlichen gleichartige Objekte, die im zeitlichen 
oder örtlichen Zusammenhang unter gleichen baulichen Verhältnissen geplant und 
errichtet werden sollen, oder Objekte nach Typenplanung oder Serienbauten, so sind für 
die erste bis vierte Wiederholung die Prozentsätze der Leistungsphase 1 bis 7 um 50 
Prozent, von der fünften bis siebten Wiederholung um 60 Prozent und ab der achten 
Wiederholung um 90 Prozent zu mindern. 

(2) Umfaßt ein Auftrag mehrere gleiche, spiegelgleiche oder im wesentlichen gleichartige 
Gebäude, die im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang und unter gleichen baulichen 
Verhältnissen errichtet werden sollen, oder  Gebäude nach Typenplanung oder 
Serienbauten, so sind für die 1. bis 4. Wiederholung die Vomhundertsätze der 
Leistungsphasen 1 bis 7 in  § 15  um 50 vom Hundert, von der 5. Wiederholung an um 60 
vom Hundert zu mindern. Als gleich gelten Gebäude, die nach dem gleichen Entwurf 
ausgeführt werden. Als Serienbauten gelten Gebäude, die nach einem im wesentlichen 
gleichen Entwurf ausgeführt werden. 
 

 (3) Erteilen mehrere Auftraggeber einem Auftragnehmer Aufträge über Gebäude, die 
gleich, spiegelgleich oder im wesentlichen gleichartig sind und die im zeitlichen oder 
örtlichen Zusammenhang und unter gleichen baulichen  Verhältnissen errichtet werden 
sollen, so findet Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der 
Auftragnehmer die Honorarminderungen gleichmäßig auf alle Auftraggeber verteilt. 



 
(3) Umfasst ein Auftrag Leistungen, die bereits Gegenstand eines anderen Auftrags 
zwischen den Vertragsparteien waren, so findet Absatz 2 für die Prozentsätze der 
beauftragten Leistungsphasen in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann Anwendung, 
wenn die Leistungen nicht im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang erbracht werden 
sollen. 
 

(4) Umfaßt ein Auftrag Leistungen, die bereits Gegenstand eines anderen Auftrags für ein 
Gebäude nach gleichen oder spiegelgleichem Entwurf zwischen den Vertragsparteien 
waren, so findet Absatz 2 auch dann entsprechende  Anwendung, wenn die Leistungen 
nicht im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang erbracht werden sollen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht bei der Flächenplanung. Soweit bei bauleitplanerischen 
Leistungen im Sinne der §§ 17 bis 21 die Festlegungen, Ergebnisse oder Erkenntnisse 
anderer Pläne, insbesondere die Bestandsaufnahme und Bewertungen von 
Landschaftsplänen und sonstigen Plänen herangezogen werden, ist das Honorar 
angemessen zu reduzieren; dies gilt auch, wenn mit der Aufstellung dieser Pläne andere 
Auftragnehmer betraut waren. 
 

 

§ 12 Planausschnitte  
 
Werden Teilflächen bereits aufgestellter Bauleitpläne (Planausschnitte) geändert oder 
überarbeitet, so sind bei der Berechnung des Honorars nur die Ansätze des zu 
bearbeitenden Planausschnitts anzusetzen. 

§ 39 Planausschnitte 
 
Werden Teilflächen bereits aufgestellter Flächennutzungspläne geändert oder überarbeitet 
(Planausschnitte), so sind bei der Berechnung des Honorars nur die Ansätze des zu 
bearbeitenden Planausschnitts anzusetzen.  
Anstelle  eines Honorars nach Satz 1 kann ein Zeithonorar nach § 6 vereinbart werden. 
 

§ 13 Interpolation  
 
Die Mindest- und Höchstsätze für Zwischenstufen der in den Honorartafeln angegebenen 
anrechenbaren Kosten, Werte und Verrechnungseinheiten sind durch lineare Interpolation 
zu ermitteln. 

§ 5a Interpolation 
 
Die zulässigen Mindest- und Höchstsätze für Zwischenstufen der in den Honorartafeln 
angegebenen anrechenbaren Kosten, Werte und Verrechnungseinheiten (VE) sind durch 
lineare Interpolation zu ermitteln. 
 

§ 14 Nebenkosten  
 
(1) Die bei der Ausführung des Auftrags entstehenden Nebenkosten des Auftragnehmers 
können, soweit sie erforderlich sind, abzüglich der nach § 15 Absatz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern neben den Honoraren dieser Verordnung 
berechnet werden. Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung schriftlich 
vereinbaren, dass abweichend von Satz 1 eine Erstattung ganz oder teilweise 
ausgeschlossen ist. 

§ 7 Nebenkosten 
 
(1) Die bei der Ausführung des Auftrages entstehenden Auslagen (Nebenkosten) des 
Auftragnehmers können, soweit sie erforderlich sind, abzüglich der nach § 15 Abs. 1  des 
Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern neben den Honoraren dieser Verordnung 
berechnet werden. Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung schriftlich 
vereinbaren, daß abweichend von Satz 1 eine Erstattung ganz oder teilweise 
ausgeschlossen ist. 
 

(2) Zu den Nebenkosten gehören insbesondere: 
 
1. Versandkosten, Kosten für Datenübertragungen, 
2. Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen sowie 
Anfertigung von Filmen und Fotos, 
3. Kosten für ein Baustellenbüro einschließlich der Einrichtung, Beleuchtung und 
Beheizung, 

(2) Zu den Nebenkosten gehören insbesondere: 
 
1. Post- und Fernmeldegebühren, 
2. Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen und von schriftlichen Unterlagen sowie 
Anfertigung von Filmen und Fotos, 
3. Kosten für ein Baustellenbüro einschließlich der Einrichtung, Beleuchtung und 
Beheizung, 



4. Fahrtkosten für Reisen, die über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Geschäftssitz 
des Auftragnehmers hinausgehen, in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze, 
sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden, 
5. Trennungsentschädigungen und Kosten für Familienheimfahrten nach den steuerlich 
zulässigen Pauschalsätzen, sofern nicht höhere Aufwendungen an Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterinnen des Auftragnehmers auf Grund von tariflichen Vereinbarungen bezahlt 
werden, 
6. Entschädigungen für den sonstigen Aufwand bei längeren Reisen nach Nummer 4, 
sofern die Entschädigungen vor der Geschäftsreise schriftlich vereinbart worden sind, 
7. Entgelte für nicht dem Auftragnehmer obliegende Leistungen, die von ihm im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber Dritten übertragen worden sind. 
 

4. Fahrkosten für Reisen, die über den Umkreis von mehr als 15 Kilometer vom 
Geschäftssitz des Auftragnehmers hinausgehen, in Höhe der steuerlich zulässigen 
Pauschalsätze, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen  werden,  
5. Trennungsentschädigungen und Kosten für Familienheimfahrten nach den steuerlich 
zulässigen Pauschalsätzen, sofern nicht höhere Aufwendungen an Mitarbeiter des 
Auftragnehmers auf Grund von tariflichen Vereinbarungen  bezahlt werden, 
 
6. Entschädigungen für den sonstigen Aufwand bei längeren Reisen nach Nummer 4, 
sofern die Entschädigungen vor der Geschäftsreise schriftlich vereinbart worden sind, 
7. Entgelte für nicht dem Auftragnehmer obliegende Leistungen, die von ihm im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber Dritten übertragen worden sind, 
 

 8. im Falle der Vereinbarung eines Zeithonorars nach § 6 die Kosten für 
Vermessungsfahrzeuge und andere Meßfahrzeuge, die mit umfangreichen 
Meßinstrumenten ausgestattet sind, sowie für hochwertige Geräte, die für 
Vermessungsleistungen und für andere meßtechnische Leistungen verwandt werden. 
 

(3) Nebenkosten können pauschal oder nach Einzelnachweis abgerechnet werden. Sie 
sind nach Einzelnachweis abzurechnen, sofern bei Auftragserteilung keine pauschale 
Abrechnung schriftlich vereinbart worden 
ist. 
 

(3) Nebenkosten können pauschal oder nach Einzelnachweis abgerechnet werden. Sie 
sind nach Einzelnachweis abzurechnen, sofern nicht bei Auftragserteilung eine pauschale 
Abrechnung schriftlich vereinbart worden ist.  
 

§ 15 Zahlungen 
 
(1) Das Honorar wird fällig, soweit nichts anderes vertraglich vereinbart ist, wenn die 
Leistung vertragsgemäß erbracht und eine prüffähige Honorarschlussrechnung überreicht 
worden ist. 
 

§ 8 Zahlungen 
 
(1) Das Honorar wird fällig, wenn die Leistungen vertragsgemäß erbracht und eine 
prüffähige Honorarschlußrechnung überreicht worden ist. 
 

(2) Abschlagszahlungen können zu den vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen 
zeitlichen Abständen für nachgewiesene Leistungen gefordert werden. 
 

(2) Abschlagszahlungen können in angemessenen zeitlichen Abständen für 
nachgewiesene Leistungen gefordert werden. 
 

(3) Die Nebenkosten sind auf Nachweis fällig, sofern bei Auftragserteilung nicht etwas 
anderes vereinbart worden ist. 
 

(3) Nebenkosten sind auf Nachweis fällig, sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes 
schriftlich vereinbart worden ist. 

(4) Andere Zahlungsweisen können schriftlich vereinbart werden. 
 

(4) Andere Zahlungsweisen können schriftlich vereinbart werden. 

§ 16 Umsatzsteuer 
 
(1) Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer 
für nach dieser Verordnung abrechenbare Leistungen, sofern nicht die 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 des Umsatzsteuergesetzes angewendet wird. Satz 1 
gilt auch hinsichtlich der um die nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes abziehbare 
Vorsteuer gekürzten Nebenkosten, die nach § 14 dieser Verordnung weiterberechenbar 

§ 9 Umsatzsteuer 
 
(1) Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz der Umsatzsteuer, die auf sein nach dieser 
Verordnung berechnetes Honorar und auf die nach § 7 berechneten Nebenkosten entfällt, 
sofern sie nicht nach § 19 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt; dies gilt 
auch für die Abschlagszahlungen gem. § 8 Abs. 2. Die weiterberechneten Nebenkosten 
sind Teil des umsatzsteuerlichen Entgelts für eine einheitliche Leistung des 

http://www.hoai.de/online/HOAI-Text/teil_1.php#6
http://www.hoai.de/online/HOAI-Text/teil_1.php#7


sind. 
 

Auftragnehmers. 
 

(2) Auslagen gehören nicht zum Entgelt für die Leistung des Auftragnehmers. Sie sind als 
durchlaufende Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinn einschließlich einer gegebenenfalls 
enthaltenen Umsatzsteuer weiter zu berechnen. 

(2) Die auf die Kosten von Objekten entfallende Umsatzsteuer ist nicht Bestandteil der 
anrechenbaren Kosten. 
 

 
Teil 2 Flächenplanung 
 
 

 
Teil V: Städtebauliche Leistungen 
 

Abschnitt 1 Bauleitplanung 
 

 

§ 17 Anwendungsbereich  
 
(1) Bauleitplanerische Leistungen umfassen die Vorbereitung und die Erstellung der für die 
Planarten nach Absatz 2 erforderlichen Ausarbeitungen und Planfassungen sowie die 
Mitwirkung beim Verfahren. 
 

§ 35 Anwendungsbereich 
 
(1) Städtebauliche Leistungen umfassen die Vorbereitung, die Erstellung der für die 
Planarten nach Absatz 2 erforderlichen Ausarbeitungen und Planfassungen, die Mitwirkung 
beim Verfahren sowie sonstige städtebauliche  Leistungen nach § 42. 
 

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für Bauleitpläne nach § 1 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs. 
 

(2) Die Bestimmungen dieses Teils gelten für folgende Planarten: 
 
1. Flächennutzungspläne nach den §§ 5 bis 7 des Baugesetzbuchs, 
2. Bebauungspläne nach den §§ 8 bis 13 des Baugesetzbuchs. 
 

§ 18 Leistungsbild Flächennutzungsplan 
 
(1) Die Leistungen bei Flächennutzungsplänen sind in fünf Leistungsphasen 
zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 20 bewertet: 

§ 37 Leistungsbild Flächennutzungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 
Leistungsphasen 1 bis 5 zusammengefaßt. Sie sind in der folgenden Tabelle in 
Vomhundertsätzen der Honorare des § 38 bewertet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Teilnahme an bis zu fünf Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers 
oder Sitzungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die bei Leistungen nach Absatz 
1 anfallen, ist mit dem Honorar nach § 20 abgegolten. Bei Neuaufstellungen von 
Flächennutzungsplänen sind die Sitzungsteilnahmen abweichend von Satz 1 frei zu 
vereinbaren. 
 

(3) Die Teilnahme an bis zu zehn Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers 
oder Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung, die bei Leistungen nach Absatz 1 
anfallen, ist als Grundleistung mit dem Honorar nach § 38 abgegolten. 

 (4) Wird die Anfertigung des Vorentwurfs (Leistungsphase 3) oder des Entwurfs 
(Leistungsphase 4) als Einzelleistung in Auftrag gegeben, so können hierfür folgende 



Vomhundertsätze der Honorare nach § 38 vereinbart werden: 
 
1. für den Vorentwurf bis zu 47 v.H., 
2. für den Entwurf bis zu 36 v.H. 
 

 (5) Sofern nicht vor Erbringung der Grundleistungen der Leistungsphasen 1 und 2 jeweils 
etwas anderes schriftlich vereinbart ist, sind die Leistungsphase 1 mit 1 vom Hundert und 
die Leistungsphase 2 mit 10 vom Hundert der  Honorare nach  § 38 zu bewerten. 
 

§ 19 Leistungsbild Bebauungsplan 
 
(1) Die Leistungen bei Bebauungsplänen sind in fünf Leistungsphasen zusammengefasst. 
Sie werden nach § 18 Absatz 1 in Prozentsätzen der Honorare des § 21 bewertet. Die 
einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 5 geregelt. 
 

§ 40 Leistungsbild Bebauungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 
Leistungsphasen 1 bis 5 zusammengefaßt. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle in 
Vomhundertsätzen der Honorare des § 41 bewertet. § 37 Abs. 3 bis 5 gilt sinngemäß. 
 

  
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Teilnahme an bis zu fünf Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers 
oder Sitzungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die bei Leistungen nach Absatz 
1 anfallen, ist mit dem Honorar nach § 21 abgegolten. Bei Neuaufstellungen von 
Bebauungsplänen sind die Sitzungsteilnahmen abweichend von Satz 1 frei zu vereinbaren. 
 

 

§ 20 Honorare für Leistungen bei Flächennutzungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 18 und Anlage 4 aufgeführten 
Leistungen bei Flächennutzungsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:  
 

§ 38 Honorartafel für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 37 aufgeführten 
Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 
festgesetzt. 

 
 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Honorare sind nach Maßgabe der Ansätze nach Absatz 3 zu berechnen. Sie sind 
für die Einzelansätze der Nummern 1 bis 4 gemäß der Honorartafel des Absatzes 1 
getrennt zu berechnen und zur Ermittlung des Gesamthonorars zu addieren. Dabei sind 
die Ansätze nach den Nummern 1 bis 3 gemeinsam einer Honorarzone nach Absatz 7 
zuzuordnen. Der Ansatz nach Nummer 4 ist gesondert einer Honorarzone zuzuordnen.  
 

(2) Die Honorare sind nach Maßgabe der Ansätze nach Absatz 3 zu berechnen. Sie sind 
für die Einzelansätze der Nummern 1 bis 4 gemäß der Honorartafel des Absatzes 1 
getrennt zu berechnen und zum Zwecke der Ermittlung des  Gesamthonorars zu addieren. 
Dabei sind die Ansätze nach Nummern 1 bis 3 gemeinsam einer Honorarzone nach § 36 a 
zuzuordnen; der Ansatz nach Nummer 4 ist gesondert einer Honorarzone zuzuordnen. 

(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen: 
 
1. nach der für den Planungszeitraum anzusetzenden Zahl der Einwohner je Einwohner 

(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen: 
 
1. nach der für den Planungszeitraum entsprechend den Zielen der Raumordnung und 



zehn Verrechnungseinheiten, 
 
 
2. für die darzustellenden Bauflächen und Baugebiete je Hektar Fläche 1 800 
Verrechnungseinheiten, 
 
3. für die darzustellenden Flächen nach § 5 Absatz 2 Nummer 4, 5, 8 und 10 des 
Baugesetzbuchs, die nicht nach § 5 Absatz 4 Satz 1 des Baugesetzbuchs nur nachrichtlich 
übernommen werden sollen, je Hektar Fläche 1 400 Verrechnungseinheiten, 
 
 
4. für darzustellende Flächen, die nicht unter die Nummer 2 oder Nummer 3 oder Absatz 4 
fallen, je Hektar Fläche 35 Verrechnungseinheiten.  
 

Landesplanung anzusetzenden Zahl der Einwohner 
 je Einwohner  10 VE, 
 
2. für die darzustellenden Bauflächen 
 je Hektar Fläche  1.800 VE, 
 
3. für die darzustellenden Flächen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 des Baugesetzbuchs sowie nach 
§ 5 Abs. 2 Nr. 5, 8 und 10 des Baugesetzbuchs, die nicht nach § 5 Abs. 4 des 
Baugesetzbuchs nur nachrichtlich übernommen werden sollen 
 je Hektar Fläche 1.400 VE, 
 
4. für darzustellende Flächen, die nicht unter die Nummern 2 oder 3 oder Absatz 4 fallen, 
zum Beispiel Flächen für Landwirtschaft und Wald nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 des 
Baugesetzbuchs  
je Hektar Fläche  35 VE. 
 

(4) Gemeindebedarfsflächen und Sonderbauflächen ohne nähere Darstellung der Art der 
Nutzung sind mit dem Hektaransatz nach Absatz 3 Nummer 2 anzusetzen.  
 

(4) Gemeindebedarfsflächen und Sonderbauflächen ohne nähere Darstellung der Art der 
Nutzung sind mit dem Hektaransatz nach Absatz 3 Nr. 2 anzusetzen. 
 

(5) Liegt ein gültiger Landschaftsplan vor, der unverändert zu übernehmen ist, so ist ein 
Ansatz nach Absatz 3 Nummer 3 für Flächen mit Darstellungen nach § 5 Absatz 2 Nummer 
10 des Baugesetzbuchs nicht zu berücksichtigen; diese Flächen sind den Flächen nach 
Absatz 3 Nummer 4 zuzuordnen.  
 

(5) Liegt ein gültiger Landschaftsplan vor, der unverändert zu übernehmen ist, so ist ein 
Ansatz nach Absatz 3 Nr. 3 für Flächen mit Darstellungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 des 
Baugesetzbuchs nicht zu berücksichtigen; diese  Flächen sind den Flächen nach Absatz 3 
Nr. 4 zuzurechnen. 
 

(6) Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5 beträgt 
mindestens 2 300 Euro.  

6) Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5, das nach 
den Absätzen 1 bis 5 zu berechnen ist, beträgt mindestens 2.300 Euro. Die 
Vertragsparteien können abweichend von Satz 1 bei  Auftragserteilung ein Zeithonorar 
nach § 6 schriftlich vereinbaren. 
 

 (7) Ist nach Absatz 3 ein Einzelansatz für die Nummern 1 bis 4 höher als 3 Millionen VE, so 
kann das Honorar frei vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung 
schriftlich vereinbart, so ist das Honorar  als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen. 
 

 (8) Wird ein Auftrag über alle Leistungsphasen des § 37 nicht einheitlich in einem Zuge, 
sondern für die Leistungsphasen einzeln in größeren Zeitabständen ausgeführt, so kann 
für den damit verbundenen erhöhten Aufwand ein Pauschalhonorar frei vereinbart werden. 
 

 (9) Für Flächen von Flächennutzungsplänen nach Absatz 3 Nr. 2 bis 4, für die eine 
umfassende Umstrukturierung in baulicher, verkehrlicher, sozio-ökonomischer oder 
ökologischer Sicht vorgesehen ist, kann ein Zuschlag zum  Honorar frei vereinbart werden. 
 

 (10) § 20 gilt sinngemäß 
 



(7) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale für 
die planerischen Anforderungen ermittelt: 
 
1. topographische Verhältnisse und geologische Gegebenheiten, 
2. bauliche und landschaftliche Umgebung, Denkmalpflege, 
3. Nutzungen und Dichte, 
4. Gestaltung, 
5. Erschließung, 
6. Umweltvorsorge und ökologische Bedingungen.  
 
 

§ 36a Honorarzonen für Leistungen bei Flächennutzungsplänen 
 
(1) Die Honorarzone wird bei Flächennutzungsplänen aufgrund folgender 
Bewertungsmerkmale ermittelt:  
 
1. Honorarzone I: 
Flächennutzungspläne mit sehr geringen Planungsanforderungen, das heißt  
- mit sehr geringen Anforderungen aus den topographischen Verhältnissen und 
geologischen Gegebenheiten, 
- sehr geringen Anforderungen aus der baulichen und landschaftlichen Umgebung und 
Denkmalpflege, 
- sehr geringen Anforderungen an die Nutzung, sehr geringe Dichte, 
- sehr geringen gestalterischen Anforderungen, 
- sehr geringen Anforderungen an die Erschließung, 
- sehr geringen Anforderungen an die Umweltvorsorge sowie an die ökologischen 
Bedingungen; 
 
2. Honorarzone II: 
Flächennutzungspläne mit geringen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- geringen Anforderungen aus den topographischen Verhältnissen und geologischen 
Gegebenheiten, 
- geringen Anforderungen aus der baulichen und landschaftlichen Umgebung und 
Denkmalpflege, 
- geringen Anforderungen an die Nutzung, geringe Dichte, 
- geringen gestalterischen Anforderungen, 
- geringen Anforderungen an die Erschließung, 
- geringen Anforderungen an die Umweltvorsorge sowie an die ökologischen Bedingungen; 
 
3. Honorarzone III: 
Flächennutzungspläne mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- durchschnittlichen Anforderungen aus den topographischen Verhältnissen und 
geologischen Gegebenheiten, 
- durchschnittlichen Anforderungen aus der baulichen und landschaftlichen Umgebung und 
Denkmalpflege, 
- durchschnittlichen Anforderungen an die Nutzung, durchschnittliche Dichte, 
- durchschnittlichen gestalterischen Anforderungen, 
- durchschnittlichen Anforderungen an die Erschließung, 
- durchschnittlichen Anforderungen an die Umweltvorsorge sowie an die ökologischen 
Bedingungen; 
 
4. Honorarzone IV: 
Flächennutzungspläne mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- überdurchschnittlichen Anforderungen aus den topographischen Verhältnissen und 



geologischen Gegebenheiten, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen aus der baulichen und landschaftlichen Umgebung 
und Denkmalpflege, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Nutzung, überdurchschnittliche Dichte, 
- überdurchschnittlichen gestalterischen Anforderungen, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Erschließung, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Umweltvorsorge sowie an die ökologischen 
Bedingungen; 
 
5. Honorarzone V: 
Flächennutzungspläne mit sehr hohen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- sehr hohen Anforderungen aus den topographischen Verhältnissen und geologischen 
Gegebenheiten, 
- sehr hohen Anforderungen aus der baulichen und landschaftlichen Umgebung und 
Denkmalpflege, 
- sehr hohen Anforderungen an die Nutzung, sehr hohe Dichte, 
- sehr hohen gestalterischen Anforderungen, 
- sehr hohen Anforderungen an die Erschließung, 
- sehr hohen Anforderungen an die Umweltvorsorge sowie an die ökologischen 
Bedingungen. 
 

(8) Sind für einen Flächennutzungsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren 
Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der 
Flächennutzungsplan zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte 
nach Absatz 9 zu ermitteln; der Flächennutzungsplan ist nach der Summe der 
Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen: 
 
1. Honorarzone I: Ansätze mit bis zu 9 Punkten, 
2. Honorarzone II: Ansätze mit 10 bis 14 Punkten, 
3. Honorarzone III: Ansätze mit 15 bis 19 Punkten, 
4. Honorarzone IV: Ansätze mit 20 bis 24 Punkten, 
5. Honorarzone V: Ansätze mit 25 bis 30 Punkten 
 

(2) Sind für einen Flächennutzungsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren 
Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der 
Flächennutzungsplan zugerechnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte 
nach Absatz 3 zu ermitteln; der Flächennutzungsplan ist nach der Summe der 
Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzurechnen:  
 
1. Honorarzone I: Ansätze mit bis zu 9 Punkten, 
2. Honorarzone II: Ansätze mit 10 bis 14 Punkten, 
3. Honorarzone III: Ansätze mit 15 bis 19 Punkten, 
4. Honorarzone IV: Ansätze mit 20 bis 24 Punkten, 
5. Honorarzone V: Ansätze mit 25 bis 30 Punkten. 
 

(9) Bei der Zurechnung eines Flächennutzungsplans in die Honorarzonen sind 
entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die in Absatz 7 
genannten Bewertungsmerkmale mit je bis zu 5 Punkten zu bewerten. 
 

(3) Bei der Zurechnung eines Flächennutzungsplans in die Honorarzonen sind 
entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die in Absatz 1 
genannten Bewertungsmerkmale mit je bis zu 5 Punkten zu bewerten. 
 

§ 21 Honorare für Leistungen bei Bebauungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 19 aufgeführten Leistungen bei 
Bebauungsplänen sind nach der Fläche des Planbereichs in Hektar in der folgenden 
Honorartafel festgesetzt: 

§ 41 Honorartafel für Grundleistungen bei Bebauungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 40 aufgeführten 
Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind nach der Fläche des Planbereichs in Hektar in 
der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt. 
 



 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Das Honorar ist nach der Größe des Planbereichs zu berechnen, die dem 
Aufstellungsbeschluss zugrunde liegt. Wird die Größe des Planbereichs im förmlichen 
Verfahren geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung der 
Größe des Planbereichs noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des 
Planbereichs zu berechnen. 
 

(2) Das Honorar ist nach der Größe des Planbereichs zu berechnen, die dem 
Aufstellungsbeschluss zugrunde liegt. Wird die Größe des Planbereichs im förmlichen 
Verfahren geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen,  die bis zur Änderung der 
Größe des Planbereichs noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des 
Planbereichs zu berechnen; die Honorarzone ist entsprechend zu überprüfen. 

(3) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen gilt § 20 Absatz 7 bis 9 
entsprechend mit der Maßgabe, dass der Bebauungsplan insgesamt einer Honorarzone 
zuzuordnen ist. 

(3) Für Bebauungspläne, 
 
1. für die eine umfassende Umstrukturierung in baulicher, verkehrlicher, 
sozioökonomischer und ökologischer Sicht vorgesehen ist, 
2. für die Erhaltung des Bestands bei besonders komplexen Gegebenheiten zu sichern ist, 
3. deren Planbereich insgesamt oder zum überwiegenden Teil als Sanierungsgebiet nach 
dem Baugesetzbuch festgelegt ist oder werden soll, 
 
kann ein Zuschlag zum Honorar frei vereinbart werden. 
 

(4) Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5 beträgt 
mindestens 2 300 Euro. 

(4) Das Honorar für die Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5 beträgt 
mindestens 4.500 Deutsche Mark. Die Vertragsparteien können, abweichend von Satz 1, 
bei Auftragserteilung ein Zeithonorar nach § 6 vereinbaren. 
 

 (5) Das Honorar für Bebauungspläne mit einer Gesamtfläche des Plangebiets von mehr als 
100 ha kann frei vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung schriftlich 
vereinbart, so ist das Honorar als  Zeithonorar nach § 6 zu berechnen. 
 

 (6) Die §§ 20, 38 Abs. 8 und § 39 gelten sinngemäß. 
 

Abschnitt 2 - Landschaftsplanung 
 

Teil VI: Landschaftsplanerische Leistungen 
 

§ 22 Anwendungsbereich 
 
(1) Landschaftsplanerische Leistungen umfassen das Vorbereiten, das Erstellen der für die 
Pläne nach Absatz 2 erforderlichen Ausarbeitungen und das Mitwirken beim Verfahren. 

§ 43 Anwendungsbereich 
 
(1) Landschaftsplanerische Leistungen umfassen das Vorbereiten, das Erstellen der für die 
Pläne nach Absatz 2 erforderlichen Ausarbeitungen, das Mitwirken beim Verfahren sowie 
sonstige landschaftsplanerische Leistungen  nach § 50. 
 

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für folgende Pläne: 
 
1. Landschafts- und Grünordnungspläne, 
2. Landschaftsrahmenpläne, 
3. Landschaftspflegerische Begleitpläne zu Vorhaben, die den Naturhaushalt, das 
Landschaftsbild oder den Zugang zur freien Natur beeinträchtigen können, Pflege- und 

(2) Die Bestimmungen dieses Teils gelten für folgende Pläne: 
 
1. Landschafts- und Grünordnungspläne auf der Ebene der Bauleitpläne, 
2. Landschaftsrahmenpläne, 
3. Umweltverträglichkeitsstudien, landschaftspflegerische Begleitpläne zu Vorhaben, die 
den Naturhaushalt, das Landschaftsbild oder den Zugang zur freien Natur beeinträchtigen 



Entwicklungspläne sowie sonstige landschaftsplanerische Leistungen. können, Pflege- und Entwicklungspläne, sowie  sonstige landschaftsplanerische 
Leistungen. 
 

§ 23 Leistungsbild Landschaftsplan 
 
(1) Die Leistungen bei Landschaftsplänen sind in vier Leistungsphasen 
zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 28 bewertet: 
 

§ 45a Leistungsbild Landschaftsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 
Leistungsphasen 1 bis 5 zusammengefaßt. Sie sind in der nachfolgen Tabelle in 
Vomhundertsätzen der Honorare des  § 45 b bewertet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 (3) Das Honorar für die genehmigungsfähige Planfassung kann als Pauschalhonorar frei 
vereinbart werden. Wird ein Pauschalhonorar nicht bei Auftragserteilung schriftlich 
vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 zu  berechnen. 
 

 (4) Wird die Anfertigung der vorläufigen Planfassung (Leistungsphase 3) als Einzelleistung 
in Auftrag gegeben, so können hierfür bis zu 60 vom Hundert der Honorare nach § 45 b 
vereinbart werden.  
 

 (5) Sofern nicht vor Erbringung der Grundleistungen etwas anderes schriftlich vereinbart 
ist, sind die Leistungsphase 1 mit 1 vom Hundert und die Leistungsphase 2 mit 20 vom 
Hundert der Honorare nach § 45 b  zu bewerten. 
 

 (6) Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, daß die 
Leistungsphase 2 abweichend von Absatz 1 mit mehr als bis 37 bis zu 60 v.H. bewertet 
wird, wenn in dieser Leistungsphase ein  überdurchschnittlicher Aufwand für das Ermitteln 
der Planungsgrundlagen erforderlich wird. Ein überdurchschnittlicher Aufwand liegt vor, 
wenn 
 
1. die Daten aus vorhandenen Unterlagen im einzelnen ermittelt und aufbereitet werden 
müssen oder 
2. örtliche Erhebungen erforderlich werden, die nicht überwiegend der Kontrolle der aus 
Unterlagen erhobenen Daten dienen. 
 

(2) Die Teilnahme an bis zu sechs Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers 
oder Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligungen, die bei Leistungen nach Anlage 6 
anfallen, ist mit dem Honorar nach § 28 abgegolten. 

(7) Die Teilnahme an bis zu 6 Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers oder 
Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligungen, die bei Leistungen nach Absatz 2 anfallen, 
ist als Grundleistung mit dem Honorar nach § 45 b abgegolten. 
 

§ 24 Leistungsbild Grünordnungsplan 
 
(1) Die Leistungen bei Grünordnungsplänen sind in vier Leistungsphasen 
zusammengefasst. Sie werden zu den in § 23 Absatz 1 Satz 1 genannten in Prozentsätzen 

§ 46 Leistungsbild Grünordnungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Grünordnungsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 
Leistungsphasen 1 bis 5 zusammengefaßt. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle in 



der Honorare des § 29 bewertet. Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase werden in 
Anlage 7 geregelt. 
 

Vomhundertsätzen der Honorare des  § 46 a bewertet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 (3) Wird die Anfertigung der vorläufigen Planfassung (Leistungsphase 3) als Einzelleistung 
in Auftrag gegeben, so können hierfür bis zu 60 vom Hundert der Honorare nach § 46 
vereinbart werden.  
 

 (4) § 45a Abs. 3 und 5 bis 7 gilt sinngemäß. 
 

§ 25 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 
 
 

§ 47 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 
 
(1) Landschaftsrahmenpläne umfassen die Darstellungen von überörtlichen Erfordernissen 
und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. 
 

(1) Die Leistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in vier Leistungsphasen 
zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 30 bewertet: 
 

(2) Die Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in den in Absatz 3 
aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 4 zusammengefaßt. Sie sind in der nachfolgenden 
Tabelle in Vomhundertsätzen der Honorare des § 47a bewertet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Bei einer Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans ermäßigt sich die Bewertung 
der Leistungsphase 1 auf 5 Prozent der Honorare nach § 30. 

(4) Bei einer Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes ermäßigt sich die Bewertung 
der Leistungsphasen 1 des Absatzes 2 auf 5 vom Hundert der Honorare nach § 47 a. 
 

 (5) Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, daß die 
Leistungsphase 1 abweichend von Absatz 2 mit mehr als 20 bis zu 43 v.H. bewertet wird, 
wenn in dieser Leistungsphase ein  überdurchschnittlicher Aufwand für die 
Landschaftsanalyse erforderlich wird. Ein überdurchschnittlicher Aufwand liegt vor, wenn 
 
1.  Daten aus vorhandenen Unterlagen im einzelnen ermittelt und aufbereitet werden 
müssen oder 
2. örtliche Erhebungen erforderlich werden, die nicht überwiegend der Kontrolle der aus 
Unterlagen erhobenen Daten dienen. 
 

§ 26 Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 
(1) Die Leistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen sind in fünf 
Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare 
des Absatzes 2 bewertet: 

§ 49a Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen sind in den in Absatz 
2 aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 5 zusammengefaßt. Sie sind in der nachfolgenden 
Tabelle in Vomhundertsätzen der Honorare des  Absatz 3 bewertet. 
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Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Honorare sind bei einer Planung im Maßstab des Flächennutzungsplans 
entsprechend § 28, bei einer Planung im Maßstab des Bebauungsplans entsprechend § 29 
zu berechnen. Anstelle eines Honorars nach Satz 1 kann das Honorar frei vereinbart 
werden. 
 

(3) Die Honorare sind bei einer Planung im Maßstab des Flächennutzungsplans nach § 45 
b,bei einer Planung im Maßstab des Bebauungsplans nach § 46 a zu berechnen. Anstelle 
eines Honorars nach Satz 1 kann ein Zeithonorar nach § 6 vereinbart werden. 
 

§ 27 Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 
 
(1) Die Leistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in vier Leistungsphasen 
zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 31 bewertet: 
 

§ 49c Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 
 
(1) Pflege- und Entwicklungspläne umfassen die weiteren Festlegungen von Pflege und 
Entwicklung (Biotopmanagement) von Schutzgebieten oder schützenswerten 
Landschaftsteilen. 
 

 (2) Die Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in den in Absatz 3 
aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 4 zusammengefaßt. Sie sind in der nachfolgenden 
Tabelle in Vomhundertsätzen der Honorare des § 49 d bewertet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 (4) Sofern nicht vor Erbringung der Grundleistungen etwas anderes schriftlich vereinbart 
ist, sind die Leistungsphase 1 mit 1 vom Hundert sowie die Leistungsphasen 2 und 3 mit 
jeweils 20 vom Hundert der Honorare des § 49 d  zu bewerten. 
 

§ 28 Honorare für Leistungen bei Landschaftsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 23 aufgeführten Leistungen bei 
Landschaftsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 
 

§ 45b Honorartafel für Grundleistungen bei Landschaftsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 45 a aufgeführten 
Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 
festgesetzt: 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar zu berechnen. 
 

(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar zu berechnen. 
 



 
 
(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale 
ermittelt: 
1. topographische Verhältnisse, 
2. Flächennutzung, 
3. Landschaftsbild, 
4. Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz, 
5. ökologische Verhältnisse, 
6. Bevölkerungsdichte. 
 

§ 45 Honorarzonen für Leistungen bei Landschaftsplänen 
 
(1) Die Honorarzone wird bei Landschaftsplänen aufgrund folgender Bewertungsmerkmale 
ermittelt:  
1. Honorarzone I: Landschaftspläne mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
- wenig bewegte topographische Verhältnisse, 
- einheitliche Flächennutzung, 
- wenig gegliedertes Landschaftsbild, 
- geringe Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz, 
- einfache ökologische Verhältnisse, 
- geringe Bevölkerungsdichte; 
 
2. Honorarzone II: Landschaftspläne mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, 
insbesondere 
- bewegte topographische Verhältnisse, 
- differenzierte Flächennutzung, 
- gegliedertes Landschaftsbild, 
- durchschnittliche Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz, 
- durchschnittliche ökologische Verhältnisse, 
- durchschnittliche Bevölkerungsdichte; 
 
3. Honorarzone III: Landschaftspläne mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
- stark bewegte topographische Verhältnisse, 
- sehr differenzierte Flächennutzung, 
- stark gegliedertes Landschaftsbild, 
- hohe Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz, 
- schwierige ökologische Verhältnisse, 
- hohe Bevölkerungsdichte. 
 

(4) Sind für einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen 
anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsplan 
zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 5 zu 
ermitteln; der Landschaftsplan ist nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden 
Honorarzonen zuzuordnen: 
 
1. Honorarzone I: Landschaftspläne mit bis zu 16 Punkten, 
2. Honorarzone II: Landschaftspläne mit 17 bis 30 Punkten, 
3. Honorarzone III: Landschaftspläne mit 31 bis 42Punkten. 
 

(2) Sind für einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen 
anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsplan 
zugerechnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 3 zu 
ermitteln; der Landschaftsplan ist nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden 
Honorarzonen zuzurechnen:  
 
1. Honorarzone I: Landschaftspläne mit bis zu 16 Punkten, 
2. Honorarzone II: Landschaftspläne mit 17 bis 30 Punkten, 
3. Honorarzone III: Landschaftspläne mit 31 bis 42 Punkten. 
 

(5) Bei der Zuordnung eines Landschaftsplans zu den Honorarzonen sind entsprechend 
dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale gemäß 
Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 mit je bis zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale gemäß 
Absatz 3 Nummer 4 und 5 und mit je bis zu 9 Punkten zu bewerten. 

 



 
 § 45b Honorartafel für Grundleistungen bei Landschaftsplänen 

 
(3) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsplänen mit einer Gesamtfläche des 
Plangebiets in Hektar unter 1.000 ha kann als Pauschalhonorar oder als Zeithonorar nach 
§ 6  berechnet werden, höchstens jedoch bis zu den in der Honorartafel nach Absatz 1 für 
Flächen von 1.000 ha festgesetzten Höchstsätzen. Als Mindestsätze gelten die 
Stundensätze nach § 6 Abs. 2, höchstens jedoch die in der Honorartafel nach Absatz 1 für 
Flächen von 1.000 ha festgesetzten Mindestsätze. 
 

 (4) Das Honorar für Landschaftspläne mit einer Gesamtfläche des Plangebiets über 15.000 
ha kann frei vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung schriftlich 
vereinbart, so ist das Honorar als  Zeithonorar nach § 6  zu berechnen. 
 

§ 29 Honorare für Leistungen bei Grünordnungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 24 aufgeführten Leistungen bei 
Grünordnungsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

§ 46a Honorartafel für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in  § 46 aufgeführten 
Grundleistungen bei Grünordnungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 
festgesetzt: 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Honorare sind für die Summe der Einzelansätze des Absatzes 3 gemäß der 
Honorartafel des Absatzes 1 zu berechnen. 
 

(2) Die Honorare sind für die Summe der Einzelansätze des Absatzes 3 gemäß der 
Honorartafel des Absatzes 1 zu berechnen. 
 

(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen: 
 
1. für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuchs mit Festsetzungen einer 
Geschossflächenzahl oder Baumassenzahl je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, 
 
2. für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuchs mit Festsetzungen einer 
Geschossflächenzahl oder Baumassenzahl und Pflanzbindungen oder Pflanzpflichten je 
Hektar Fläche 1 150 Verrechnungseinheiten, 
 
3. für Grünflächen nach § 9 Absatz 1 Nummer 15 des Baugesetzbuchs, soweit nicht 
Bestand, je Hektar Fläche 1 000 Verrechnungseinheiten, 
 
4. für sonstige Grünflächen je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten,  
 
5. für Flächen mit besonderen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
die nicht bereits unter Nummer 2 angesetzt sind, je Hektar Fläche 1 200 
Verrechnungseinheiten, 

(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen: 
 
1.  für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuches mit Festsetzungen einer GFZ oder 
Baumassenzahl je Hektar Fläche 400 VE, 
 
2.  für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuches mit Festsetzungen einer GFZ oder 
Baumassenzahl und Pflanzbindungen oder Pflanzpflichten je Hektar Fläche 1.150 VE, 
 
 
3.  für Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 des Baugesetzbuches, soweit nicht Bestand je 
Hektar Fläche 1.000 VE, 
 
4.  für sonstige Grünflächen je Hektar Fläche 400 VE, 
 
5. für Flächen mit besonderen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
die nicht bereits unter Nummer 2 angesetzt sind je Hektar Fläche 1.200 VE, 
 



 
6. für Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen, 
Erden und anderen Bodenschätzen je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, 
 
7. für Flächen für Landwirtschaft und Wald mit mäßigem Anteil an Maßnahmen für 
Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, 
 
8. für Flächen für Landwirtschaft und Wald ohne Maßnahmen für Naturschutz und 
Landschaftspflege oder flurbereinigte Flächen von Landwirtschaft und Wald je Hektar 
Fläche 100 Verrechnungseinheiten, 
 
9. für Wasserflächen mit Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar 
Fläche 400 Verrechnungseinheiten,  
 
10. für Wasserflächen ohne Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar 
Fläche 100 Verrechnungseinheiten, 
 
11. sonstige Flächen je Hektar Fläche 100 Verrechnungseinheiten. 

 
6. für Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen, 
Erden und anderen Bodenschätzen je Hektar Fläche 400 VE, 
 
7. für Flächen für Landwirtschaft und Wald mit mäßigem Anteil an Maßnahmen für 
Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar Fläche 400 VE, 
 
8. für Flächen für Landwirtschaft und Wald ohne Maßnahmen für Naturschutz und 
Landschaftspflege oder flurbereinigte Flächen von Landwirtschaft und Wald je Hektar 
Fläche 100 VE, 
 
9. für Wasserflächen mit Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar 
Fläche 400 VE, 
 
10. für Wasserflächen ohne Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar 
Fläche 100 VE, 
 
11. sonstige Flächen je Hektar Fläche 100 VE. 
 

(4) Grünordnungspläne können nach Anzahl und Gewicht der Bewertungsmerkmale der 
Honorarzone II zugeordnet werden, wenn es bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart 
worden ist. Bewertungsmerkmale sind insbesondere: 
 
1. schwierige ökologische oder topographische Verhältnisse, 
2. sehr differenzierte Flächennutzungen, 
3. erschwerte Planung durch besondere Maßnahmen auf den Gebieten Umweltschutz, 
Denkmalschutz, Naturschutz, Spielflächenleitplanung oder Sportstättenplanung, 
4. Änderungen oder Überarbeitungen von Teilgebieten vorliegender Grünordnungspläne 
mit einem erhöhten Arbeitsaufwand sowie 
5. Grünordnungspläne in einem Entwicklungsbereich oder in einem Sanierungsgebiet. 

(5) Grünordnungspläne können nach Anzahl und Gewicht der Schwierigkeitsmerkmale der 
Schwierigkeitsstufe zugeordnet werden, wenn es bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart 
worden ist. Schwierigkeitsmerkmale sind  insbesondere: 
 
1. schwierige ökologische oder topographische Verhältnisse oder sehr differenzierte 
Flächennutzungen, 
2. erschwerte Planung durch besondere Maßnahmen auf den Gebieten Umweltschutz, 
Denkmalschutz, Naturschutz,   Spielflächenleitplanung, Sportstättenplanung, 
3. Änderungen oder Überarbeitungen von Teilgebieten vorliegender Grünordnungspläne 
mit einem erhöhten Arbeitsaufwand, 
4. Grünordnungspläne in einem Entwicklungsbereich oder in einem Sanierungsgebiet. 
 

(5) Die Honorare sind nach Darstellungen der endgültigen Planfassung nach 
Leistungsphase 4 von § 24 zu berechnen. Kommt es nicht zur endgültigen Planfassung, so 
sind die Honorare nach den Festsetzungen der mit dem Auftraggeber abgestimmten 
Planfassung zu berechnen. 
 

(4a) Die Honorare sind nach den Darstellungen der endgültigen Planfassung nach 
Leistungsphase 4 von § 46 zu berechnen. Kommt es nicht zur endgültigen Planfassung, so 
sind die Honorare nach den Festsetzungen der mit dem Auftraggeber abgestimmten 
Planfassung zu berechnen. 

 (4) Ist die Summe der Einzelansätze nach Absatz 3 höher als 1 Million VE, so kann das 
Honorar frei vereinbart werden. 
 

§ 30 Honorare für Leistungen bei Landschaftsrahmenplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 25 aufgeführten Leistungen bei 
Landschaftsrahmenplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

§ 47a Honorartafel für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 47 aufgeführten 
Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 



festgesetzt: 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) § 28 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 

(2) § 45b Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß. 

(3) Landschaftsrahmenpläne können nach Anzahl und Gewicht der Bewertungsmerkmale 
der Honorarzone II zugeordnet werden, wenn es bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart 
worden ist. Bewertungsmerkmale sind insbesondere: 
 
 
1. schwierige ökologische Verhältnisse, 
2. Verdichtungsräume, 
3. Erholungsgebiete, 
4. tiefgreifende Nutzungsansprüche wie großflächiger Abbau von Bodenbestandteilen, 
5. erschwerte Planung durch besondere Maßnahmen der Umweltsicherung und des 
Umweltschutzes. 

(3) Landschaftsrahmenpläne können nach Anzahl und Gewicht der 
Schwierigkeitsmerkmale der Schwierigkeitsstufe zugeordnet werden, wenn es bei 
Auftragserteilung schriftlich vereinbart worden ist. Schwierigkeitsmerkmale sind  
insbesondere: 
 
1. schwierige ökologische Verhältnisse, 
2. Verdichtungsräume, 
3. Erholungsgebiete, 
4. tiefgreifende Nutzungsansprüche wie großflächiger Abbau von Bodenbestandteilen, 
5. erschwerte Planung durch besondere Maßnahmen der Umweltsicherung und des 
Umweltschutzes. 
 

§ 31 Honorare für Leistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 27 aufgeführten Leistungen bei 
Pflege- und Entwicklungsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

§ 49d Honorartafel für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 49 c aufgeführten 
Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in der nachfolgenden 
Honorartafel festgesetzt. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Honorare sind nach der Grundfläche des Planungsbereichs in Hektar zu 
berechnen. 
 

(2) Die Honorare sind nach der Grundfläche des Planungsbereichs in Hektar zu 
berechnen. 

 (3) § 45 b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß. 
 

 
 
(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale für 
die planerischen Anforderungen ermittelt: 
 
1. fachliche Vorgaben, 
2. Differenziertheit des floristischen Inventars oder der Pflanzengesellschaften, 
3. Differenziertheit des faunistischen Inventars, 
4. Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie 
5. Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie Pflege- und 

§ 49b Honorarzonen für Leistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen 
 
(1) Die Honorarzone wird bei Pflege- und Entwicklungsplänen aufgrund folgender 
Bewertungsmerkmale ermittelt:  
 
1. Honorarzone I: Pflege- und Entwicklungspläne mit geringem Schwierigkeitsgrad, 
insbesondere 
- gute fachliche Vorgaben, 
- geringe Differenziertheit des floristischen Inventars oder der Pflanzengesellschaften, 
- geringe Differenziertheit des faunistischen Inventars, 



Entwicklungsmaßnahmen. 
 

- geringe Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild, 
- geringer Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen; 
 
2. Honorarzone II: Pflege- und Entwicklungspläne mit durchschnittlichem 
Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
- durchschnittliche fachliche Vorgaben, 
- durchschnittliche Differenziertheit des floristischen Inventars oder der 
Pflanzengesellschaften, 
- durchschnittliche Differenziertheit des faunistischen Inventars, 
- durchschnittliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild, 
- durchschnittlicher Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen; 
 
3. Honorarzone III: 
Pflege- und Entwicklungspläne mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere - 
geringe fachliche Vorgaben, 
- starke Differenziertheit des floristischen Inventars oder der Pflanzengesellschaften, 
- starke Differenziertheit des faunistischen Inventars, 
- umfangreiche Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild, 
- hoher Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen. 
 

(4) Sind für einen Pflege- und Entwicklungsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren 
Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der 
Pflege- und Entwicklungsplan zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der 
Bewertungspunkte nach Absatz 5 zu ermitteln; der Pflege- und Entwicklungsplan ist nach 
der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen: 
 
1. Honorarzone I: Pflege- und Entwicklungspläne bis zu 13 Punkten, 
2. Honorarzone II: Pflege- und Entwicklungspläne mit 14 bis 24 Punkten, 
3. Honorarzone III: Pflege- und Entwicklungspläne mit 25 bis 34 Punkten. 
 

(2) Sind für einen Pflege- und Entwicklungsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren 
Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der 
Pflege- und Entwicklungsplan zugerechnet werden kann, so ist die Anzahl der 
Bewertungspunkte nach Absatz 3 zu ermitteln; der Pflege- und Entwicklungsplan ist nach 
der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzurechnen:  
 
1. Honorarzone I: Pflege- und Entwicklungspläne bis zu 13 Punkten, 
2. Honorarzone II: Pflege- und Entwicklungspläne mit 14 bis 24 Punkten, 
3. Honorarzone III: Pflege- und Entwicklungspläne mit 25 bis 34 Punkten. 
 

(5) Bei der Zuordnung eines Pflege- und Entwicklungsplans zu den Honorarzonen ist 
entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen das 
Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 3 Nummer 1 mit bis zu 4 Punkten, die 
Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummern 4 und 5 mit je bis zu 6 Punkten und die 
Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummern 2 und 3 mit je bis zu 9 Punkten 
zu bewerten. 

(3) Bei der Zurechnung eines Pflege- und Entwicklungsplans in die Honorarzonen ist 
entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen das 
Bewertungsmerkmal fachliche Vorgaben mit bis zu 4 Punkten, die Bewertungsmerkmale 
Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild und 
Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
mit je bis zu 6 Punkten und die Bewertungsmerkmale Differenziertheit des floristischen 
Inventars oder der Pflanzengesellschaften sowie Differenziertheit des faunistischen 
Inventars mit je bis 9 Punkten zu bewerten. 



 
Teil 3: Objektplanung  
 

Teil II. Leistungen bei Gebäuden, Freianlagen und raumbildenden Ausbauten 
 

Abschnitt 1: Gebäude und raumbildende Ausbauten 
 

 

§ 32 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten die 
Kosten der Baukonstruktion. 

§ 10 Grundlagen des Honorars  
 
(4) Anrechenbar sind für Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten 
die Kosten für Installationen, zentrale Betriebstechnik und betriebliche Einbauten (DIN 276, 
Kostengruppen 3.2 bis 3.4 und 3.5.2 bis 3.5.4),  die der Auftragnehmer fachlich nicht plant 
und deren Ausführung er fachlich auch nicht überwacht, 
 
1. vollständig bis zu 25 v.H. der sonstigen anrechenbaren Kosten  
2. zur Hälfte mit dem 25 v.H. der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigenden Betrag.  
 
Plant der Auftragnehmer die in Satz 1 genannten Gegenstände fachlich und/oder 
überwacht er fachlich deren Ausführung, so kann für diese Leistungen ein Honorar neben 
dem Honorar nach Satz 1 vereinbart werden.  
 

(2) Anrechenbar für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten sind auch 
die Kosten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant oder deren 
Ausführung er nicht fachlich überwacht, 
1. vollständig bis zu 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte mit dem 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigenden 
Betrag. 
 

(4a) Siehe § 37 Abs. 1HOAI n.F.  
 

 (5) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden 
Ausbauten die Kosten für: 
 
1. das Baugrundstück einschließlich der Kosten des Erwerbs und des Freimachens (DIN 
276, Kostengruppen 1.1 bis 1.3) 
 
2. das Herrichten des Grundstücks (DIN 276, Kostengruppe 1.4), soweit der 
Auftragnehmer es weder plant noch seine Ausführung überwacht, 
 
3. die öffentliche Erschließung und andere einmalige Abgaben (DIN 276, Kostengruppen 
2.1 und 2.3) 
 
4. die nichtöffentliche Erschließung (DIN 276, Kostengruppe 2.2) sowie die Abwasser- und 
Versorgungsanlagen und die Verkehrsanlagen (DIN 276, Kostengruppen 5.3 und 5.7), 
soweit der Auftragnehmer sie weder plant noch ihre  Ausführung überwacht, 
 
5. die Außenanlagen (DIN 276, Kostengruppe 5), soweit nicht unter Nummer 4 erfaßt, 



 
6. Anlagen und Einrichtungen aller Art, die in DIN 276, Kostengruppen 4 oder 5.4 
aufgeführt sind, sowie die nicht in DIN 276 aufgeführten, soweit der Auftragnehmer sie 
weder plant noch bei ihrer Beschaffung mitwirkt,  noch ihre Ausführung oder ihren Einbau 
überwacht, 
 
7. Geräte und Wirtschaftsgegenstände, die nicht in DIN 276, Kostengruppen 4 und 5.4 
aufgeführt sind, oder die der Auftraggeber ohne Mitwirkung des Auftragnehmers beschafft, 
 
8. Kunstwerke, soweit sie nicht wesentliche Bestandteile des Objekts sind, 
 
9. künstlerisch gestaltete Bauteile, soweit der Auftragnehmer sie weder plant noch ihre 
Ausführung überwacht, 
 
10. die Kosten der Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche Maßnahmen 
nach DIN 276, Kostengruppe 6; § 32 Abs. 4 bleibt unberührt, 
 
11. Entschädigungen und Schadensersatzleistungen, 
 
12. die Baunebenkosten (DIN 276, Kostengruppe 7), 
 
13. fernmeldetechnische Einrichtungen und andere zentrale Einrichtungen der 
Fernmeldetechnik für Ortsvermittlungsstellen sowie Anlagen der Maschinentechnik, die 
nicht überwiegend der Ver- und Entsorgung des Gebäudes zu  dienen bestimmt sind, 
soweit der Auftragnehmer diese fachlich nicht plant oder ihre Ausführung fachlich nicht 
überwacht; Absatz 4 bleibt unberührt. 
 

(3) Nicht anrechenbar sind insbesondere die Kosten für das Herrichten, die nicht 
öffentliche Erschließung sowie Leistungen für Ausstattung und Kunstwerke, soweit der 
Auftragnehmer sie nicht plant, bei der Beschaffung mitwirkt oder ihre Ausführung oder 
ihren Einbau fachlich überwacht. 

(6) Siehe § 37 Abs. 2 HOAI n.F. 
 

 
 
(4) § 11 Absatz 1 gilt nicht, wenn die getrennte Berechnung weniger als 7 500 Euro 
anrechenbare Kosten der Freianlagen zum Gegenstand hätte. Absatz 3 ist insoweit nicht 
anzuwenden. 

§ 18 Auftrag über Gebäude und Freianlagen 
 
Honorare für Grundleistungen für Gebäude und für Grundleistungen für Freianlagen sind 
getrennt zu berechnen. Dies gilt nicht, wenn die getrennte Berechnung weniger als 7.500 
Euro anrechenbare Kosten zum Gegenstand  hätte; §10 Abs.5 Nr. 5 und Abs. 6 finden 
insoweit keine Anwendung. 
 

§ 33 Leistungsbild Gebäude und raumbildende Ausbauten 
 
 
Das Leistungsbild Gebäude und raumbildende Ausbauten umfasst Leistungen für 
Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, 

§ 15 Leistungsbild Objektplanung für Gebäude, Freianlagen und raumbildende 
Ausbauten 
 
(1) Das Leistungsbild Objektplanung umfaßt die Leistungen der Auftragnehmer für 
Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, 



Modernisierungen, raumbildende Ausbauten, Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die 
Leistungen sind in neun Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in 
Prozentsätzen der Honorare des § 34 bewertet:  
 

Modernisierungen, raumbildende Ausbauten, Instandhaltungen und  Instandsetzungen. Die 
Grundleistungen sind in den in Absatz 2 aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 9 
zusammengefaßt. Sie sind in der folgenden Tabelle für Gebäude und raumbildende 
Ausbauten in Vomhundertsätzen der Honorare des § 16 und für Freianlagen in 
Vomhundertsätzen der Honorare des § 17  bewertet. 
 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 (3) Wird das Überwachen der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der 
Gestaltung an einen Auftragnehmer in Auftrag gegeben, dem Grundleistungen nach den 
Leistungsphasen 1 und 7, jedoch nicht nach der  Leistungsphase 8, übertragen wurden, so 
kann für diese Leistung ein besonderes Honorar schriftlich vereinbart werden. 

 
 (4) Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne des § 3 Nr. 5 und 6 können neben den 

in Absatz 2 erwähnten Besonderen Leistungen insbesondere die nachstehenden 
Besondere Leistungen vereinbart werden: 
maßliches, technisches und verformungsgerechtes Aufmaß 
Schadenskartierung 
Ermitteln von Schadensursachen 
Planen und Überwachen von Maßnahmen zum Schutz von vorhandener Substanz 
Organisation von Betreuungsmaßnahmen für Nutzer und andere Planungsbetroffene 
Mitwirken an Betreuungsmaßnahmen für Nutzer und andere Planungsbetroffene 
Wirkungskontrolle von Planungsansatz und Maßnahmen im Hinblick auf die Nutzer, zum 
Beispiel durch Befragen. 

 
§ 34 Honorare für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 33 aufgeführten Leistungen bei 
Gebäuden und raumbildenden Ausbauten sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

§ 16 Honorartafel für Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 15 aufgeführten 
Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten sind in der nachfolgenden 
Honorartafel festgesetzt. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
 
(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen für Leistungen bei Gebäuden wird anhand 
folgender Bewertungsmerkmale ermittelt: 

§ 11 Honorarzonen für Leistungen bei Gebäuden 
 
(1) Die Honorarzone wird bei Gebäuden aufgrund folgender Bewertungsmerkmale 
ermittelt:  
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1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
2. Anzahl der Funktionsbereiche, 
3. gestalterische Anforderungen, 
4. konstruktive Anforderungen, 
5. technische Ausrüstung, 
6. Ausbau. 
 
 

1. Honorarzone I: Gebäude mit sehr geringen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- sehr geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
- einem Funktionsbereich, 
- sehr geringen gestalterischen Anforderungen, 
- einfachsten Konstruktionen, 
- keiner oder einfacher Technischer Ausrüstung, 
- keinem oder einfachem Ausbau; 
 
2. Honorarzone II: Gebäude mit geringen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
- wenigen Funktionsbereichen, 
- geringen gestalterischen Anforderungen, 
- einfachen Konstruktionen, 
- geringer Technischer Ausrüstung, 
- geringem Ausbau; 
 
3. Honorarzone III: Gebäude mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- durchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
- mehreren einfachen Funktionsbereichen, 
- durchschnittlichen gestalterischen Anforderungen, 
- normalen oder gebräuchlichen Konstruktionen, 
- durchschnittlicher Technischer Ausrüstung, 
- durchschnittlichem normalem Ausbau; 
 
4. Honorarzone IV: Gebäude mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt 
mit 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
- mehreren Funktionsbereichen mit vielfältigen Beziehungen, 
- überdurchschnittlichen gestalterischen Anforderungen, 
- überdurchschnittlichen konstruktiven Anforderungen, 
- überdurchschnittlicher Technischer Ausrüstung, 
- überdurchschnittlichem Ausbau; 
 
5. Honorarzone V: Gebäude mit sehr hohen Planungsanforderungen, das heißt mit 
- sehr hohen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
- einer Vielzahl von Funktionsbereichen mit umfassenden Beziehungen, 
- sehr hohen gestalterischen Anforderungen, 
- sehr hohen konstruktiven Ansprüchen, 
- einer vielfältigen Technischen Ausrüstung mit hohen technischen Ansprüchen, 
- umfangreichem qualitativ hervorragendem Ausbau. 
 
 
 



 
 
(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen für Leistungen bei raumbildenden Ausbauten wird 
anhand folgender Bewertungsmerkmale ermittelt: 
1. Funktionsbereich, 
2. Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
3. Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportion, 
4. technische Ausrüstung, 
5. Farb- und Materialgestaltung, 
6. konstruktive Detailgestaltung. 
 

§ 14a Honorarzonen für Leistungen bei raumbildenden Ausbauten 
 
(1) Die Honorarzone wird bei raumbildenden Ausbauten aufgrund folgender 
Bewertungsmerkmale ermittelt:  
1. Honorarzone I: Raumbildende Ausbauten mit sehr geringen Planungsanforderungen, 
das heißt mit 
- einem Funktionsbereich, 
- sehr geringen Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
- sehr geringen Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportionen, 
- keiner oder einfacher Technischer Ausrüstung, 
- sehr geringen Anforderungen an Farb- und Materialgestaltung, 
- sehr geringen Anforderungen an die konstruktive Detailgestaltung; 
 
2. Honorarzone II: Raumbildende Ausbauten mit geringen Planungsanforderungen, das 
heißt mit 
- wenigen Funktionsbereichen, 
- geringen Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
- geringen Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportionen, 
- geringer Technischer Ausrüstung, 
- geringen Anforderungen an Farb- und Materialgestaltung, 
- geringen Anforderungen an die konstruktive Detailgestaltung; 
 
3. Honorarzone III: Raumbildende Ausbauten mit durchschnittlichen 
Planungsanforderungen, das heißt mit 
- mehreren einfachen Funktionsbereichen, 
- durchschnittlichen Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
- durchschnittlichen Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportionen, 
- durchschnittlicher Technischer Ausrüstung, 
- durchschnittlichen Anforderungen an Farb- und Materialgestaltung, 
- durchschnittlichen Anforderungen an die konstruktive Detailgestaltung; 
 
4. Honorarzone IV: Raumbildende Ausbauten mit überdurchschnittlichen 
Planungsanforderungen, das heißt mit 
- mehreren Funktionsbereichen mit vielfältigen Beziehungen, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportionen, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Technische Ausrüstung, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Farb- und Materialgestaltung, 
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die konstruktive Detailgestaltung; 
 
5. Honorarzone V: Raumbildende Ausbauten mit sehr hohen Planungsanforderungen, das 
heißt mit 
- einer Vielzahl von Funktionsbereichen mit umfassenden Beziehungen, 



- sehr hohen Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
- sehr hohen Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportionen, 
- einer vielfältigen Technischen Ausrüstung mit hohen technischen Ansprüchen, 
- sehr hohen Anforderungen an die Farb- und Materialgestaltung, 
- sehr hohen Anforderungen an die konstruktive Detailgestaltung. 
 

(4) Sind für ein Gebäude oder einen raumbildenden Ausbau Bewertungsmerkmale aus 
mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher 
Honorarzone das Gebäude oder der raumbildende Ausbau zugeordnet werden kann, so ist 
die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 5 zu ermitteln; das Gebäude oder der 
raumbildende Ausbau ist nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden 
Honorarzonen zuzuordnen: 
 
1. Honorarzone I: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit bis zu 10 Punkten, 
2. Honorarzone II: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 11 bis 18 Punkten, 
3. Honorarzone III: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 19 bis 26 Punkten, 
4. Honorarzone IV: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 27 bis 34 Punkten, 
5. Honorarzone V: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 35 bis 42 Punkten. 
 

§ 11 Honorarzonen für Leistungen bei Gebäuden 
 
(2) Sind für ein Gebäude Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar 
und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Gebäude zugerechnet werden 
kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 3 zu ermitteln; das Gebäude ist 
nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzurechnen:  
 
1. Honorarzone I: Gebäude mit bis zu 10 Punkten, 
2. Honorarzone II: Gebäude mit 11 bis 18 Punkten, 
3. Honorarzone III: Gebäude mit 19 bis 26 Punkten, 
4. Honorarzone IV: Gebäude mit 27 bis 34 Punkten, 
5. Honorarzone V: Gebäude mit 35 bis 42 Punkten. 
 
 
§ 14a Honorarzonen für Leistungen bei raumbildenden Ausbauten 
 
(2) Sind für einen raumbildenden Ausbau Bewertungsmerkmale aus mehreren 
Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der 
raumbildende Ausbau zugerechnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte 
nach Absatz 3 zu ermitteln; der raumbildende Ausbau ist nach der Summe der 
Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzurechnen:  
 
1. Honorarzone I: Raumbildende Ausbauten mit bis zu 10 Punkten, 
2. Honorarzone II: Raumbildende Ausbauten mit 11 bis 18 Punkten, 
3. Honorarzone III: Raumbildende Ausbauten mit 19 bis 26 Punkten, 
4. Honorarzone IV: Raumbildende Ausbauten mit 27 bis 34 Punkten, 
5. Honorarzone V: Raumbildende Ausbauten mit 35 bis 42 Punkten. 
 

(5) Bei der Zuordnung zu den Honorarzonen sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad 
der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale für Gebäude nach Absatz 2 
Nummer 1, 4 bis 6 mit je bis zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale nach Absatz 2 
Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 Punkten, für raumbildende Ausbauten nach Absatz 3 
Nummer 1 bis 4 mit je bis zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale nach Absatz 3 Nummer 
5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten zu bewerten. 
 

§ 11 Honorarzonen für Leistungen bei Gebäuden 
 
(3) Bei der Zurechnung eines Gebäudes in die Honorarzonen sind entsprechend dem 
Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale Anforderungen 
an die Einbindung in die Umgebung, konstruktive Anforderungen, Technische 
Ausrüstungen und Ausbau mit je bis zu sechs Punkten zu bewerten, die 
Bewertungsmerkmale Anzahl der Funktionsbereiche und gestalterische Anforderungen mit 
je bis zu neun Punkten. 
 



 
§ 14a Honorarzonen für Leistungen bei raumbildenden Ausbauten 
 
(3) Bei der Zurechnung eines raumbildenden Ausbaus in die Honorarzonen sind 
entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die 
Bewertungsmerkmale Anzahl der Funktionsbereiche, Anforderungen an die 
Lichtgestaltung, Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportionen sowie 
Anforderungen an die Technische Ausrüstung mit je bis zu sechs Punkten zu bewerten, die 
Bewertungsmerkmale Farb- und Materialgestaltung sowie konstruktive Detailgestaltung mit 
je bis zu neun Punkten. 
 

§ 35 Leistungen im Bestand 
 
(1) Für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen kann für Objekte ein Zuschlag bis 
zu 80 Prozent vereinbart werden. Sofern kein Zuschlag schriftlich vereinbart ist, fällt für 
Leistungen ab der Honorarzone II ein Zuschlag von 20 Prozent an. 
 
(2) Honorare für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen von Objekten im Sinne 
des § 2 Nummer 6 und 7 sind nach den anrechenbaren Kosten, der Honorarzone, den 
Leistungsphasen und der Honorartafel, die dem Umbau oder der Modernisierung 
sinngemäß zuzuordnen ist, zu ermitteln. 

§ 24 Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden 
 
(1) Honorare für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne des § 3 Nr. 5 
und 6 sind nach den anrechenbaren Kosten nach §10, der  Honorarzone, der dem Umbau 
oder die Modernisierung bei sinngemäßer Anwendung des §11 zuzuordnen ist, den 
Leistungsphasen des §15 und der Honorartafel des §16 mit der Maßgabe zu ermitteln, daß 
eine Erhöhung der Honorare um einen Vomhundertsatz schriftlich zu vereinbaren ist. Bei 
der Vereinbarung der Höhe des Zuschlags ist insbesondere der Schwierigkeitsgrad der 
Leistungen zu berücksichtigen. Bei durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad der Leistungen 
kann ein Zuschlag von 20 bis 33 vom Hundert vereinbart werden. Sofern nicht etwas 
anderes schriftlich vereinbart ist, gilt ab durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad ein 
Zuschlag von 20 vom Hundert als vereinbart. 
 
(2) Werden bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne des § 3 Nr. 5 und 6 erhöhte 
Anforderungen in der Leistungsphase 1 bei der Klärung der Maßnahmen und Erkundung 
der Substanz, oder in der Leistungsphase 2 bei der Beurteilung der vorhandenen Substanz 
auf ihre Eignung zur Übernahme in die Planung oder in der Leistungsphase 8 gestellt, so 
können die Vertragsparteien anstelle der Vereinbarung eines Zuschlags nach Absatz 1 
schriftlich vereinbaren, daß die Grundleistungen für diese Leistungsphasen höher bewertet 
werden, als in § 15 Abs.1 vorgeschrieben ist. 
 

§ 36 Instandhaltungen und Instandsetzungen 
 
(1) Für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen von Objekten kann 
vereinbart werden, den Prozentsatz für die Bauüberwachung um bis zu 50 Prozent zu 
erhöhen. 
 
(2) Honorare für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen von Objekten sind 
nach den anrechenbaren Kosten, der Honorarzone, den Leistungsphasen und der 
Honorartafel, der die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme zuzuordnen ist, zu 
ermitteln. 

§ 27 Instandhaltungen und Instandsetzungen 
 
Honorare für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen sind nach den 
anrechenbaren Kosten nach § 10, der Honorarzone, der das Gebäude nach den §§ 11 und 
12  zuzuordnen ist, den Leistungsphasen des § 15 und der Honorartafel des § 16 mit der 
Maßgabe zu ermitteln, daß eine Erhöhung des Vomhundertsatzes für die Bauüberwachung 
(Leistungsphase 8 des § 15) um bis zu 50 vom Hundert vereinbart werden kann. 
 
§ 60 Instandhaltungen und Instandsetzungen 
 
Honorare für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen sind nach den 
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anrechenbaren Kosten nach § 52, der Honorarzone, der das Objekt nach den §§ 53 und 
54 zuzuordnen ist, den Leistungsphasen des § 55 und den Honorartafeln des § 56  mit der 
Maßgabe zu ermitteln, daß eine Erhöhung des Vomhundertsatzes für die Bauoberleitung 
(Leistungsphase 8 des § 55) und des Betrages für die örtliche Bauüberwachung nach § 57 
um bis zu 50 vom Hundert vereinbart werden kann. 
 

Abschnitt 2 - Freianlagen 
 

 

§ 37 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Zu den anrechenbaren Kosten für Leistungen bei Freianlagen rechnen neben den 
Kosten für Außenanlagen auch die Kosten für folgende Bauwerke und Anlagen, soweit sie 
der Auftragnehmer plant und überwacht:  
 
1. Einzelgewässer mit überwiegend ökologischen und landschaftsgestalterischen 
Elementen, 
2. Teiche ohne Dämme,  
3. flächenhafter Erdbau zur Geländegestaltung, 
4. einfache Durchlässe und Uferbefestigungen als Mittel zur Geländegestaltung, soweit 
keine Leistungen nach Teil 4 erforderlich sind, 
5. Lärmschutzwälle als Mittel zur Geländegestaltung, 
6. Stützbauwerke und Geländeabstützungen ohne Verkehrsbelastung als Mittel zur 
Geländegestaltung, soweit keine Leistungen nach Teil 4 erforderlich sind, 
 
7. Stege und Brücken, soweit keine Leistungen nach Teil 4 erforderlich sind, 
8. Wege ohne Eignung für den regelmäßigen Fahrverkehr mit einfachen 
Entwässerungsverhältnissen sowie andere Wege und befestigte Flächen, die als 
Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden und für die Leistungen nach Teil 3 
nicht erforderlich sind. 

§ 10 Grundlagen des Honorars  
 
(4a) Zu den anrechenbaren Kosten für Grundleistungen bei Freianlagen rechnen 
insbesondere auch die Kosten für folgende Bauwerke und Anlagen, soweit sie der 
Auftragnehmer plant oder ihre Ausführung überwacht:  
 
1. Einzelgewässer mit überwiegend ökologischen und landschaftsgestalterischen 
Elementen 
2. Teiche oder Dämme 
3. flächenhafter Erdbau zur Geländegestaltung 
4. einfache Durchlässe und Uferbefestigungen als Mittel zur Geländegestaltung, soweit 
keine Leistungen ach Teil VIII erforderlich sind 
5. Lärmschutzwälle als Mittel zur Geländegestaltung 
6. Stützbauwerke und Geländeabstützungen ohne Verkehrsbelastung las Mittel zur 
Geländegestaltung, soweit keine Leistungen nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 bis 5  HOAI 
erforderlich sind 
7. Stege und Brücken, soweit keine Leistungen nach Teil VIII erforderlich sind 
8. Wege ohne Eignung für den regelmäßigen Fahrverkehr mit einfachen 
Entwässerungsverhältnissen sowie andere Wege und befestigte Flächen, die als 
Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden und für die Leistungen  nach Teil VII 
nicht erforderlich sind. 
 

(2) Nicht anrechenbar sind die Kosten für Leistungen bei Freianlagen für: 
 
1. das Gebäude sowie die in § 32 Absatz 3 genannten Kosten und 
 
2. den Unter- und Oberbau von Fußgängerbereichen, ausgenommen die Kosten für die 
Oberflächenbefestigung. 

(6) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen bei Freianlagen die Kosten für: 
 
1. das Gebäude (DIN 276, Kostengruppe 3) sowie die in Absatz 5 Nr. 1 bis 4 und 6 bis 13 
genannten Kosten, 
2. den Unter- und Oberbau von Fußgängerbereichen nach § 14 Nr. 4, ausgenommen die 
Kosten für die Oberflächenbefestigung. 
 

(3) § 11 Absatz 1 gilt nicht, wenn die getrennte Berechnung 7 500 Euro anrechenbare 
Kosten der Gebäude unterschreitet. Absatz 2 ist insoweit nicht anzuwenden. 
 

 

§ 38 Leistungsbild Freianlagen 
 
 

§ 15 Leistungsbild Objektplanung für Gebäude, Freianlagen und raumbildende 
Ausbauten 
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(1) § 33 Absatz 1 Satz 1 gilt mit Ausnahme der Ausführungen zu den raumbildenden 
Ausbauten entsprechend. Die Leistungen bei Freianlagen sind in neun Leistungsphasen 
zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 39 bewertet: 
 

(1) Das Leistungsbild Objektplanung umfaßt die Leistungen der Auftragnehmer für 
Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, 
Modernisierungen, raumbildende Ausbauten, Instandhaltungen und  Instandsetzungen. Die 
Grundleistungen sind in den in Absatz 2 aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 9 
zusammengefaßt. Sie sind in der folgenden Tabelle für Gebäude und raumbildende 
Ausbauten in Vomhundertsätzen der Honorare des § 16 und für Freianlagen in 
Vomhundertsätzen der Honorare des §17 bewertet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 (3) Wird das Überwachen der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der 
Gestaltung an einen Auftragnehmer in Auftrag gegeben, dem Grundleistungen nach den 
Leistungsphasen 1 und 7, jedoch nicht nach der  Leistungsphase 8, übertragen wurden, so 
kann für diese Leistung ein besonderes Honorar schriftlich vereinbart werden. 
 

 (4) Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne des § 3 Nr. 5 und 6 können neben den 
in Absatz 2 erwähnten Besonderen Leistungen insbesondere die nachstehenden 
Besondere Leistungen vereinbart werden: 
maßliches, technisches und verformungsgerechtes Aufmaß 
Schadenskartierung 
Ermitteln von Schadensursachen 
Planen und Überwachen von Maßnahmen zum Schutz von vorhandener Substanz 
Organisation von Betreuungsmaßnahmen für Nutzer und andere Planungsbetroffene 
Mitwirken an Betreuungsmaßnahmen für Nutzer und andere Planungsbetroffene 
Wirkungskontrolle von Planungsansatz und Maßnahmen im Hinblick auf die Nutzer, zum 
Beispiel durch Befragen. 

§ 39 Honorare für Leistungen bei Freianlagen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 38 aufgeführten Leistungen bei 
Freianlagen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 
 

§ 17 Honorartafel für Grundleistungen bei Freianlagen 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 15 aufgeführten 
Grundleistungen bei Freianlagen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt. 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale für 
die planerischen Anforderungen ermittelt: 
 
1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
2. Anforderungen an Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, 
3. Anzahl der Funktionsbereiche, 
4. gestalterische Anforderungen, 
5. Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 

(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß. 
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(3) Sind für eine Freianlage Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar 
und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone die Freianlage zugeordnet werden 
kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 4 zu ermitteln; die Freianlage 
ist nach der Summe der Bewertungsmerkmale folgenden Honorarzonen zuzuordnen: 
 
1. Honorarzone I: Freianlagen mit bis zu 8 Punkten, 
2. Honorarzone II: Freianlagen mit 9 bis 15 Punkten, 
3. Honorarzone III: Freianlagen mit 16 bis 22 Punkten, 
4. Honorarzone IV: Freianlagen mit 23 bis 29 Punkten, 
5. Honorarzone V: Freianlagen mit 30 bis 36 Punkten. 
 

(3) Werden Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, die innerhalb von Freianlagen 
liegen, von dem Auftragnehmer gestalterisch in die Umgebung eingebunden, dem 
Grundleistungen bei Freianlagen übertragen sind, so kann ein  Honorar für diese 
Leistungen schriftlich vereinbart werden. Honoraransprüche nach Teil VII bleiben 
unberührt. 

 

(4) Bei der Zuordnung einer Freianlage zu einer Honorarzone sind entsprechend dem 
Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale nach Absatz 2 
Nummer 1, 2 und 4 mit je bis zu 8 Punkten, die Bewertungsmerkmale nach Absatz 2 
Nummer 3 und 5 mit je bis zu 6 Punkten zu bewerten. 
 

 

Abschnitt 3 - Ingenieurbauwerke Teil VII: Leistungen bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen 
 

§ 40 Anwendungsbereich 
 
Ingenieurbauwerke umfassen: 
1. Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung, 
2. Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung, 
3. Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus, ausgenommen Freianlagen nach § 2 Nummer 
11, 
4. Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsorgung mit Gasen, Feststoffen einschließlich 
wassergefährdenden Flüssigkeiten, ausgenommen Anlagen nach § 51, 
5. Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung, 
6. konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen, 
7. sonstige Einzelbauwerke, ausgenommen Gebäude und Freileitungsmaste. 
 

§ 51 Anwendungsbereich 
 
(1) Ingenieurbauwerke umfassen: 
1. Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung, 
2. Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung, 
3. Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus, ausgenommen Freianlagen nach § 3 Nr.12, 
 
4. Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsorgung mit Gasen, Feststoffen einschließlich 
wassergefährdenden Flüssigkeiten, ausgenommen Anlagen nach § 68, 
5. Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung, 
6. Konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen, 
7. sonstige Einzelbauwerke, ausgenommen Gebäude und Freileitungsmaste. 
 

  
Zu Abs. 2 siehe § 44 HOAI n.F. 
 

§ 41 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
 

§ 52 Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen richtet 
sich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts, nach der Honorarzone, der das Objekt 
angehört, sowie bei Ingenieurbauwerken nach der  Honorartafel zu § 56 Abs. 1 und bei 
Verkehrsanlagen nach der Honorartafel zu § 56 Abs. 2. 
 

(1) Anrechenbar sind für Leistungen bei Ingenieurbauwerken die Kosten der (2) Anrechenbare Kosten sind die Herstellungskosten des Objekts. Sie sind zu ermitteln: 



Baukonstruktion.  
1. für die Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenberechnung, solange diese nicht 
vorliegt oder wenn die Vertragsparteien dies bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, 
nach der Kostenschätzung, 
2. für die Leistungsphasen 5 bis 9 nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt 
oder wenn die Vertragsparteien dies bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, nach der 
Kostenberechnung. 
 

 (3) § 10 Abs. 3 bis 4 gilt sinngemäß. 
 

(2) Anrechenbar für Leistungen bei Ingenieurbauwerken sind auch die Kosten für 
Technische Anlagen mit Ausnahme von Absatz 3 Nummer 7, die der Auftragnehmer nicht 
fachlich plant oder deren Ausführung er oder sie nicht fachlich überwacht, 
 
1. vollständig bis zu 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten und 
 
2. zur Hälfte mit dem 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigenden 
Betrag. 
 

(4) Anrechenbar sind für Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 des § 55 bei 
Verkehrsanlagen: 
 
 
1. die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten, soweit sich 40 v.H. der sonstigen 
anrechenbaren Kosten nach Absatz 2 nicht übersteigen, 
2. 10 v.H. der Kosten für Ingenieurbauwerke, wenn dem Auftragnehmer nicht gleichzeitig 
Grundleistungen nach § 55 für diese Ingenieurbauwerke übertragen werden. 
 

 (5) Anrechenbar sind für Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 des § 55 bei 
Straßen mit mehreren durchgehenden Fahrspuren, wenn diese eine gemeinsame 
Entwurfsachse und eine gemeinsame Entwurfsgradiente haben, sowie bei Gleis- und 
Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen, wenn diese ein gemeinsames Planum haben, nur 
folgende Vomhundertsätze der nach den Absätzen 2 bis 4 ermittelten Kosten:  
 
1. bei dreispurigen Straßen 85 v.H., 
2. bei vierspurigen Straßen 70 v.H., 
3. bei mehr als vierspurigen Straßen 60 v.H., 
4. bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen 90 v.H. 
 

 (6) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen die Kosten für: 
 
1. das Baugrundstück einschließlich der Kosten des Erwerbs und des Freimachens, 
2. andere einmalige Abgaben für Erschließung (DIN 276, Kostengruppe 2.3), 
3. Vermessung und Vermarkung, 
4. Kunstwerke, soweit sie nicht wesentliche Bestandteile des Objekts sind, 
5. Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche Maßnahmen bei der 
Erschließung, beim Bauwerk und bei den Außenanlagen für den Winterbau, 
6. Entschädigungen und Schadensersatzleistungen, 
7. die Baunebenkosten 
 

(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen weder plant noch ihre 
Ausführung überwacht, die Kosten für: 

(7) Nicht anrechenbar sind neben den in Absatz 6 genannten Kosten, soweit der 
Auftragnehmer die Anlagen oder Maßnahmen weder plant noch ihre Ausführung 
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1. das Herrichten des Grundstücks, 
2. die öffentliche Erschließung, 
3. die nichtöffentliche Erschließung und die Außenanlagen, 
 
4. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit, das Umlegen und Verlegen von 
Leitungen, die Ausstattung und Nebenanlagen von Straßen sowie Ausrüstung und 
Nebenanlagen von Gleisanlagen und 
 
5. Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung 
des Ingenieurbauwerks dienen. 

überwacht, die Kosten für: 
 
1. das Herrichten des Grundstücks (DIN 276, Kostengruppe 1.4), 
2. die öffentliche Erschließung (DIN 276, Kostengruppe 2.1), 
3. die nichtöffentliche Erschließung und die Außenanlagen (DIN 276, Kostengruppen 2.2 
und 5), 
4. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit, 
5. das Umlegen und Verlegen von Leitungen, 
6. Ausstattung und Nebenanlagen von Straßen sowie Ausrüstung und Nebenanlagen von 
Gleisanlagen, 
7. Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks 
dienen. 
 

 (8) Die §§ 20 bis 22 und 32 gelten sinngemäß; § 23 gilt sinngemäß für Ingenieurbauwerke 
nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 bis 5.  
 

 (9) Das Honorar für Leistungen bei Deponien für unbelasteten Erdaushub, beim 
Ausräumen oder bei hydraulischer Sanierung von Altablagerungen und bei kontaminierten 
Standorten, bei selbständigen Geh- und Radwegen mit  rechnerischer Festlegung nach 
Lage und Höhe, bei nachträglich an vorhandene Straßen angepaßten landwirtschaftlichen 
Wegen, Gehwegen und Radwegen sowie bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit mehr als 
zwei Gleisen kann frei  vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung 
schriftlich vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen. 
 

§ 42 Leistungsbild Ingenieurbauwerke 
 
(1) § 33 Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die Leistungen für Ingenieurbauwerke sind in 
neun Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der 
Honorare des § 43 bewertet: 
 

§ 55 Leistungsbild Objektplanung für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 
 
(1) Das Leistungsbild Objektplanung umfaßt die Leistungen der Auftragnehmer für 
Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, 
Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die  Grundleistungen sind in 
den in Absatz 2 aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 9 zusammengefaßt und in der folgen 
Tabelle für Ingenieurbauwerke in Vomhundertsätzen der Honorare des §56Abs.1 und für 
Verkehrsanlagen in Vomhundertsätzen der Honorare des §56Abs.2 bewertet.  
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die §§ 35 und 36 Absatz 2 gelten entsprechend. 
 

 

(3) Die Teilnahme an bis zu fünf Erläuterungs- oder Erörterungsterminen mit Bürgern und 
Bürgerinnen oder politischen Gremien, die bei Leistungen nach Anlage 12 anfallen, sind 
als Leistungen mit den Honoraren nach § 43 abgegolten. 
 

(3) Die Teilnahme an bis zu fünf Erläuterungs- oder Erörterungsterminen mit Bürgern oder 
politischen Gremien, die bei Leistungen nach Absatz 2 anfallen, sind als Grundleistungen 
mit den Honoraren nach § 56 abgegolten. 

 (4) Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, daß die 
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Leistungsphase 5 bei Ingenieurbauwerken nach § 51 Abs.1 bis 3 und 5 abweichend von 
Absatz 1 mit mehr als 15 bis zu 35 v.H. bewertet wird, wenn in dieser Leistungsphase ein 
überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen erforderlich wird. Wird die 
Planung von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik für die in Satz 1 genannten 
Ingenieurbauwerke an den Auftragnehmer übertragen, dem auch Grundleistungen für 
diese Ingenieurbauwerke in Auftrag gegeben sind, so kann für diese Leistungen ein 
Honorar frei vereinbart werden. Wird ein Honorar nach Satz 2 nicht bei Auftragserteilung 
schriftlich vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen. 
 

 (5) Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne des § 3 Nr.5 und 6 von 
Ingenieurbauwerken können neben den in Absatz 2 erwähnten Besonderen Leistungen 
insbesondere die nachstehenden Besonderen Leistungen vereinbart werden: 
Ermitteln substanzbezogener Daten und Vorschriften 
Untersuchen und Abwickeln der notwendigen Sicherungsmaßnahmen von Bau- oder 
Betriebszuständen 
Örtliches Überprüfen von Planungsdetails an der vorgefundenen Substanz und 
Überarbeiten der Planung bei Abweichen von den ursprünglichen Feststellungen 
Erarbeiten eines Vorschlags zur Behebung von Schäden oder Mängeln. 
Satz 1 gilt sinngemäß für Verkehrsanlagen mit geringen Kosten für Erdarbeiten 
einschließlich Felsarbeiten sowie mit gebundener Gradiente oder bei schwieriger 
Anpassung an vorhandene Randbebauung. 
 

§ 43 Honorare für Leistungen bei Ingenieurbauwerken 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 42 aufgeführten Leistungen bei 
Ingenieurbauwerken sind in der folgenden Honorartafel für den Anwendungsbereich des 
§ 40 festgesetzt: 

§ 56 Honorartafeln für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken und 
Verkehrsanlagen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 55 aufgeführten 
Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind in der nachfolgenden Honorartafel für den 
Anwendungsbereich des § 51 Abs.1 festgesetzt: 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale für 
die planerischen Anforderungen ermittelt: 
 
1. geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten, 
2. technische Ausrüstung und Ausstattung, 
3. Einbindung in die Umgebung oder das Objektfeld, 
4. Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven oder technischen Anforderungen, 
5. fachspezifische Bedingungen. 
 

(2) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 55 aufgeführten 
Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind in der nachfolgenden Honorartafel für den 
Anwendungsbereich des § 51 Abs. 2 festgesetzt. 

 Honorartafel ist in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
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(3) Sind für Ingenieurbauwerke Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen 
anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Objekt zugeordnet 
werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 4 zu ermitteln. Das 
Objekt ist nach der Summe der Bewertungsmerkmale folgenden Honorarzonen 
zuzuordnen: 
 
1. Honorarzone I: Objekte mit bis zu 10 Punkten, 
2. Honorarzone II: Objekte mit 11 bis 17 Punkten, 
3. Honorarzone III: Objekte mit 18 bis 25 Punkten, 
4. Honorarzone IV: Objekte mit 26 bis 33 Punkten, 
5. Honorarzone V: Objekte mit 34 bis 40 Punkten. 
 

(3) § 16 Abs.2 und 3 gilt sinngemäß. 

(4) Bei der Zuordnung eines Ingenieurbauwerks zu den Honorarzonen sind entsprechend 
dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale wie folgt zu 
bewerten: 
 
1. nach Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3 mit bis zu 5 Punkten, 
2. nach Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 10 Punkten, 
3. nach Absatz 2 Nummer 5 mit bis zu 15 Punkten. 
 

 

Abschnitt 4 – Verkehrsanlagen 
 

 

§ 44 Anwendungsbereich 
 
Verkehrsanlagen umfassen: 
 
1. Anlagen des Straßenverkehrs, ausgenommen selbstständige Rad-, Geh- und 
Wirtschaftswege und Freianlagen nach § 2 Nummer 11, 
2. Anlagen des Schienenverkehrs, 
3. Anlagen des Flugverkehrs. 
 

§ 51 Anwendungsbereich 
 
(2) Verkehrsanlagen umfassen:  
 
1. Anlagen des Straßenverkehrs, ausgenommen Freianlagen nach § 3 Nr. 12, 
2. Anlagen des Schienenverkehrs, 
3. Anlagen des Flugverkehrs. 

§ 45 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) § 41 gilt entsprechend. 

§ 52 Grundlagen des Honorars 
 
(3) § 10 Abs. 3 bis 4 gilt sinngemäß. 
 

(2) Anrechenbar sind für Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 der Anlage 12 bei 
Verkehrsanlagen: 
 
1. die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten bis zu 40 Prozent der sonstigen 
anrechenbaren Kosten nach Absatz 1 und 
 
2. 10 Prozent der Kosten für Ingenieurbauwerke, wenn dem Auftragnehmer nicht 
gleichzeitig Leistungen nach § 46 für diese Ingenieurbauwerke übertragen 

(2) Anrechenbare Kosten sind die Herstellungskosten des Objekts. Sie sind zu ermitteln: 
 
 
1. für die Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenberechnung, solange diese nicht 
vorliegt oder wenn die Vertragsparteien dies bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, 
nach der Kostenschätzung, 
2. für die Leistungsphasen 5 bis 9 nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt 
oder wenn die Vertragsparteien dies bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, nach der 



werden. 
 

Kostenberechnung. 
 

(3) Anrechenbar sind für Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 des § 46 bei 
Straßen mit mehreren durchgehenden Fahrspuren, wenn diese eine gemeinsame 
Entwurfsachse und eine gemeinsame Entwurfsgradiente haben, sowie bei Gleis- und 
Bahnsteiganlagen mit zwei Gleisen, wenn diese ein gemeinsames Planum haben, nur 
folgende Prozentsätze der nach den Absätzen 1 und 2 ermittelten Kosten: 
 
1. bei dreistreifigen Straßen 85 Prozent, 
2. bei vierstreifigen Straßen 70 Prozent, 
3. bei mehr als vierstreifigen Straßen 60 Prozent, 
4. bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit zwei Gleisen 90 Prozent. 
 

(5) Anrechenbar sind für Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 des § 55 bei 
Straßen mit mehreren durchgehenden Fahrspuren, wenn diese eine gemeinsame 
Entwurfsachse und eine gemeinsame Entwurfsgradiente haben, sowie bei Gleis- und 
Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen, wenn diese ein gemeinsames Planum haben, nur 
folgende Vomhundertsätze der nach den Absätzen 2 bis 4 ermittelten Kosten:  
 
1. bei dreispurigen Straßen 85 v.H., 
2. bei vierspurigen Straßen 70 v.H., 
3. bei mehr als vierspurigen Straßen 60 v.H., 
4. bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen 90 v.H. 

 (6) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen die Kosten für: 
 
1. das Baugrundstück einschließlich der Kosten des Erwerbs und des Freimachens, 
2. andere einmalige Abgaben für Erschließung (DIN 276, Kostengruppe 2.3), 
3. Vermessung und Vermarkung, 
4. Kunstwerke, soweit sie nicht wesentliche Bestandteile des Objekts sind, 
5. Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche Maßnahmen bei der 
Erschließung, beim Bauwerk und bei den Außenanlagen für den Winterbau, 
6. Entschädigungen und Schadensersatzleistungen, 
7. die Baunebenkosten 
 

 (7) Nicht anrechenbar sind neben den in Absatz 6 genannten Kosten, soweit der 
Auftragnehmer die Anlagen oder Maßnahmen weder plant noch ihre Ausführung 
überwacht, die Kosten für: 
 
1. das Herrichten des Grundstücks (DIN 276, Kostengruppe 1.4), 
2. die öffentliche Erschließung (DIN 276, Kostengruppe 2.1), 
3. die nichtöffentliche Erschließung und die Außenanlagen (DIN 276, Kostengruppen 2.2 
und 5), 
4. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit, 
5. das Umlegen und Verlegen von Leitungen, 
6. Ausstattung und Nebenanlagen von Straßen sowie Ausrüstung und Nebenanlagen von 
Gleisanlagen, 
7. Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks 
dienen. 
 

 (8) Die §§ 20 bis 22 und 32 gelten sinngemäß; § 23 gilt sinngemäß für Ingenieurbauwerke 
nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 bis 5.  
 

 (9) Das Honorar für Leistungen bei Deponien für unbelasteten Erdaushub, beim 



Ausräumen oder bei hydraulischer Sanierung von Altablagerungen und bei kontaminierten 
Standorten, bei selbständigen Geh- und Radwegen mit  rechnerischer Festlegung nach 
Lage und Höhe, bei nachträglich an vorhandene Straßen angepaßten landwirtschaftlichen 
Wegen, Gehwegen und Radwegen sowie bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit mehr als 
zwei Gleisen kann frei  vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung 
schriftlich vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen. 
 

§ 46 Leistungsbild Verkehrsanlagen 
 
(1) Die Sätze 1 und 2 des § 33 Absatz 1 gelten entsprechend. Sie sind in der folgenden 
Tabelle für Verkehrsanlagen in Prozentsätzen der Honorare des § 47 bewertet: 
 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 15 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 30 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 5 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 15 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Prozent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent, 9. für die Leistungsphase 9 
(Objektbetreuung und Dokumentation) mit 3 Prozent. 
 

Siehe § 55 HOAI a.F. zu § 42 HOAI n.F. 

(2) Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 12 geregelt. 
 

 

(3) Die §§ 35 und 36 Absatz 2 gelten entsprechend. 
 

 

§ 47 Honorare für Leistungen bei Verkehrsanlagen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 46 aufgeführten Leistungen bei 
Verkehrsanlagen sind in der folgenden Honorartafel für den Anwendungsbereich des § 44 
festgesetzt: 
 

Siehe § 56 HOAI a.F. zu § 43 HOAI n.F. 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) § 43 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 

 

Teil 4 - Fachplanung  
 

Teil VIII: Leistungen bei der Tragwerksplanung 

Abschnitt 1 Tragwerksplanung 
 

 

§ 48 Besondere Grundlagen des Honorars 
 

§ 62 Grundlagen des Honorars 
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(1) Anrechenbare Kosten sind bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen 55 
Prozent der Bauwerk-Baukonstruktionskosten und 10 Prozent der Kosten der Technischen 
Anlagen. 
 

(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der Tragwerksplanung richtet sich nach den 
anrechenbaren Kosten des Objekts, nach der Honorarzone, der das Tragwerk angehört, 
sowie nach der Honorartafel in § 65. 

(1) Anrechenbare Kosten sind bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen 55 
Prozent der Bauwerk-Baukonstruktionskosten und 10 Prozent der Kosten der Technischen 
Anlagen. 

(4) Anrechenbare Kosten sind bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen 55 v.H. 
der Kosten der Baukonstruktionen und besonderen Baukonstruktionen (DIN 276, 
Kostengruppen 3.1 und 3.5.1) und 20 v.H. der Kosten der Installationen und 
besonderen Installationen (DIN 276, Kostengruppen 3.2 und 3.5.2). 
 

 (2) Anrechenbare Kosten sind, bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen unter 
Zugrundelegung der Kostenermittlungsarten nach DIN 276, zu ermitteln: 
 
1. bei Anwendung von Absatz 4 
a) für die Leistungsphasen 1 bis 3 nach der Kostenberechnung, solange diese nicht 
vorliegt, nach der Kostenschätzung; 
b) für die Leistungsphasen 4 bis 6 nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht 
vorliegt, nach dem Kostenanschlag;  
die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung abweichend von den Buchstaben a und 
b eine andere Zuordnung der Leistungsphasen schriftlich vereinbaren; 
 2. bei Anwendung von Absatz 5 oder 6 nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht 
vorliegt oder wenn die Vertragsparteien dies bei der Auftragserteilung schriftlich 
vereinbaren, nach dem Kostenanschlag. 
 

(2) Die Vertragsparteien können bei Gebäuden mit einem hohen Anteil an Kosten der 
Gründung und der Tragkonstruktionen sowie bei Umbauten bei der Auftragserteilung 
schriftlich vereinbaren, dass die anrechenbaren Kosten abweichend von Absatz 1 nach 
Absatz 3 Nummer 1 bis 12 ermittelt werden.  
 

(5) Die Vertragsparteien können bei Gebäuden mit einem hohen Anteil an Kosten der 
Gründung und der Tragkonstruktionen (DIN 276, Kostengruppen 3.1.1 und 3.1.2) sowie bei 
Umbauten bei der Auftragserteilung schriftlich  vereinbaren, daß die anrechenbaren Kosten 
abweichend von Absatz 4 nach Absatz 6 Nr. 1 bis 12 ermittelt werden. 

 (3) § 10 Abs.3 und 3a sowie §§ 21 und 32 gelten sinngemäß. 
 

(3) Anrechenbare Kosten sind bei Ingenieurbauwerken die vollständigen Kosten für: 
 
1. Erdarbeiten, 
2. Mauerarbeiten, 
3. Beton- und Stahlbetonarbeiten, 
4. Naturwerksteinarbeiten, 
5. Betonwerksteinarbeiten, 
6. Zimmer- und Holzbauarbeiten, 
7. Stahlbauarbeiten, 
8. Tragwerke und Tragwerksteile aus Stoffen, die anstelle der in den vorgenannten 
Leistungen enthaltenen Stoffe verwendet werden, 
9. Abdichtungsarbeiten, 
10. Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten, 

(6) Anrechenbare Kosten sind bei Ingenieurbauwerken die vollständigen Kosten für: 

1. Erdarbeiten, 
2. Mauerarbeiten, 
3. Beton- und Stahlbetonarbeiten, 
4. Naturwerksteinarbeiten, 
5. Betonwerksteinarbeiten, 
6. Zimmer- und Holzbauarbeiten, 
7. Stahlbauarbeiten, 
8. Tragwerke und Tragwerksteile aus Stoffen, die anstelle der in den vorgenannten 
Leistungen enthaltenen Stoffe verwendet werden, 
9. Abdichtungsarbeiten, 
10. Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten, 



11. Klempnerarbeiten, 
12. Metallbau- und Schlosserarbeiten für tragende Konstruktionen, 
13. Bohrarbeiten, außer Bohrungen zur Baugrunderkundung, 
14. Verbauarbeiten für Baugruben, 
15. Rammarbeiten, 
16. Wasserhaltungsarbeiten, einschließlich der Kosten für Baustelleneinrichtungen. Absatz 
4 bleibt unberührt. 
  

11. Klempnerarbeiten, 
12. Metallbau- und Schlosserarbeiten für tragende Konstruktionen, 
13. Bohrarbeiten, außer Bohrungen zur Baugrunderkundung, 
14. Verbauarbeiten für Baugruben, 
15. Rammarbeiten, 
16. Wasserhaltungsarbeiten, einschließlich der Kosten für Baustelleneinrichtungen. Absatz 
7 bleibt unberührt. 

(4) Nicht anrechenbar sind bei Anwendung von Absatz 2 oder Absatz 3 die Kosten für: 
 
1. das Herrichten des Baugrundstücks, 
2. Oberbodenauftrag, 
3. Mehrkosten für außergewöhnliche Ausschachtungsarbeiten, 
4. Rohrgräben ohne statischen Nachweis, 
5. nichttragendes Mauerwerk, das kleiner als 11,5 Zentimeter ist, 
6. Bodenplatten ohne statischen Nachweis, 
7. Mehrkosten für Sonderausführungen, 
 
8. Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche Maßnahmen für den Winterbau, 
 
9. Naturwerkstein-, Betonwerkstein-, Zimmer- und Holzbau-, Stahlbau- und 
Klempnerarbeiten, die in Verbindung mit dem Ausbau eines Gebäudes oder 
Ingenieurbauwerks ausgeführt werden, 
10. die Baunebenkosten. 

(7) Nicht anrechenbar sind bei Anwendung von Absatz 5 oder 6 die Kosten für 
 
1. das Herrichten des Baugrundstücks, 
2. Oberbodenauftrag, 
3. Mehrkosten für außergewöhnliche Ausschachtungsarbeiten, 
4. Rohrgräben ohne statischen Nachweis, 
5. nichttragendes Mauerwerk <11,5 cm, 
6. Bodenplatten ohne statischen Nachweis, 
7. Mehrkosten für Sonderausführungen, zum Beispiel von Dächern, Sichtbeton 
oder Fassadenverkleidungen,  
8. Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche Maßnahmen für den Winterbau 
(bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen: nach DIN 276, Kostengruppe 6) 
9. Naturwerkstein-, Betonwerkstein-, Zimmer- und Holzbau-, Stahlbau- und 
Klempnerarbeiten, die in Verbindung mit dem Ausbau eines Gebäudes oder 
Ingenieurbauwerks ausgeführt werden, 
10. die Baunebenkosten. 
 

(5) Anrechenbare Kosten für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken sind die Herstellkosten 
einschließlich der zugehörigen Kosten für Baustelleneinrichtungen. Bei mehrfach 
verwendeten Bauteilen ist der Neuwert anrechenbar. 
 

 

(6) Die Vertragsparteien können bei Ermittlung der anrechenbaren Kosten vereinbaren, 
dass Kosten von Arbeiten, die nicht in den Absätzen 1 bis 3 erfasst sind, sowie die in 
Absatz 4 Nummer 7 und bei Gebäuden die in Absatz 3 Nummer 13 bis 16 genannten 
Kosten ganz oder teilweise zu den anrechenbaren Kosten gehören, wenn der 
Auftragnehmer wegen dieser Arbeiten Mehrleistungen für das Tragwerk nach § 49 erbringt. 
 

(8) Die Vertragsparteien können bei Ermittlung der anrechenbaren Kosten vereinbaren, 
daß Kosten von Arbeiten, die nicht in den Absätzen 4 bis 6 erfaßt sind, sowie die in Absatz 
7 Nr. 7 und bei Gebäuden die in Absatz 6 Nr. 13 bis  16 genannten Kosten ganz oder 
teilweise zu den anrechenbaren Kosten gehören, wenn der Auftragnehmer wegen dieser 
Arbeiten Mehrleistungen für das Tragwerk nach § 64 erbringt. 

§ 49 Leistungsbild Tragwerksplanung 
 
(1) Die Leistungen bei der Tragwerksplanung sind für Gebäude und zugehörige bauliche 
Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke nach § 40 Nummer 1 bis 5 in den in der Anlage 13 
aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 6, für Ingenieurbauwerke nach § 40 Nummer 6 und 7 
in den in der Anlage 13 aufgeführten Leistungsphasen 2 bis 6 zusammengefasst und 
werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 50 
bewertet: 

§ 64 Leistungsbild Tragwerksplanung 
 
(1) Die Grundleistungen bei der Tragwerksplanung sind für Gebäude und zugehörige 
bauliche Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke nach § 51Abs.1 Nr.1 bis 5 in den in Absatz 
3 aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 6, für Ingenieurbauwerke nach § 51Abs.1 Nr.6 und 7 
in den in Absatz 3 aufgeführten Leistungsphasen 2 bis 6 zusammengefaßt. Sie sind in der 
folgenden Tabelle in Vomhundertsätzen der Honorare des § 65 bewertet. 
 



 
 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 26 Prozent der Honorare des 
§ 50 zu bewerten: 
 
1. im Stahlbetonbau, sofern keine Schalpläne in Auftrag gegeben werden, 
2. im Stahlbau, sofern der Auftragnehmer die Werkstattzeichnungen nicht auf 
Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen nach 
Anlage 13 Leistungsphase 5 überprüft, 
3. im Holzbau mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad. 
 

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 26 vom Hundert der Honorare 
des § 65 zu bewerten: 
 
1. im Stahlbetonbau, sofern keine Schalpläne in Auftrag gegeben werden, 
2. im Stahlbau, sofern der Auftragnehmer die Werkstattzeichnung nicht auf 
Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen nach 
Absatz 3 Nr. 5 überprüft, 
3. im Holzbau, sofern das Tragwerk in den Honorarzonen 1 oder 2 eingeordnet ist. 

  
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 (4) Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne des § 3 Nr.5 und 6 kann neben den in 
Absatz 3 erwähnten Besonderen Leistungen insbesondere nachstehende Besondere 
Leistung vereinbart werden: 
Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe. 
 

(3) Die §§ 35 und 36 Absatz 2 gelten entsprechend. 
 

 

§ 50 Honorare für Leistungen bei Tragwerksplanungen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 49 aufgeführten Leistungen bei 
Tragwerksplanungen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

§ 65 Honorartafel für Grundleistungen bei der Tragwerksplanung 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 64 aufgeführten 
Grundleistungen bei der Tragwerksplanung sind in der nachfolgenden Honorartafel 
festgesetzt. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Honorarzone wird bei der Tragwerksplanung nach dem statisch-konstruktiven 
Schwierigkeitsgrad auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt: 
 
1. Honorarzone I: Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache 
statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit 
ruhenden Lasten, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung, 
 
2. Honorarzone II: Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
a) statisch bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann- und 
Verbundkonstruktionen, mit vorwiegend ruhenden Lasten, 
b) Deckenkonstruktionen mit vorwiegend ruhenden Flächenlasten, die sich mit 

(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß. 



gebräuchlichen Tabellen berechnen lassen, 
c) Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragenden Wänden ohne 
Nachweis horizontaler Aussteifung, 
d) Flachgründungen und Stützwände einfacher Art, 
 
3. Honorarzone III: Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
schwierige 
a) statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen 
Bauarten ohne Vorspannkonstruktionen und ohne Stabilitätsuntersuchungen, 
b) einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berücksichtigung des Einflusses 
von Kriechen und Schwinden, 
c) Tragwerke für Gebäude mit Abfangung der tragenden beziehungsweise aussteifenden 
Wände,  
d) ausgesteifte Skelettbauten, 
e) ebene Pfahlrostgründungen, 
f) einfache Gewölbe, 
g) einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne 
Stabilitätsuntersuchungen, 
h) einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste für Ingenieurbauwerke, 
i) einfache verankerte Stützwände, 
 
4. Honorarzone IV: Tragwerke mit überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad, 
insbesondere 
a) statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und 
Tragwerke, für deren Standsicherheit- und Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde 
Einflüsse zu berücksichtigen sind, 
b) vielfach statisch unbestimmte Systeme, 
c) statisch bestimmte räumliche Fachwerke, 
d) einfache Faltwerke nach der Balkentheorie, 
e) statisch bestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. 
Ordnung erfordern, 
f) einfach berechnete, seilverspannte Konstruktionen, 
g) Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige Bauten, bei 
denen der Nachweis der Stabilität und Aussteifung die Anwendung besonderer 
Berechnungsverfahren erfordert, 
h) Verbundkonstruktionen, soweit nicht in Honorarzone III oder V erwähnt, 
i) einfache Trägerroste und einfache orthotrope Platten, 
j) Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen, 
k) schwierige statisch unbestimmte Flachgründungen, schwierige ebene und räumliche 
Pfahlgründungen, besondere Gründungsverfahren, Unterfahrungen, 
l) schiefwinklige Einfeldplatten für Ingenieurbauwerke, 
m) schiefwinklig gelagerte oder gekrümmte Träger, 
n) schwierige Gewölbe und Gewölbereihen, 



o) Rahmentragwerke, soweit nicht in Honorarzone 
III oder V erwähnt, 
p) schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke, 
q) schwierige, verankerte Stützwände, 
r) Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung (Ingenieurmauerwerk), 
 
5. Honorarzone V: Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
a) statisch und konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke, 
b) schwierige Tragwerke in neuen Bauarten, 
c) räumliche Stabwerke und statisch unbestimmte räumliche Fachwerke, 
d) schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope Platten, 
e) Verbundträger mit Vorspannung durch Spannglieder oder andere Maßnahmen, 
f) Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen), die die Anwendung der 
Elastizitätstheorie erfordern, 
g) statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. 
Ordnung erfordern, 
h) Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme 
modellstatischer Untersuchungen oder durch Berechnungen mit finiten Elementen beurteilt 
werden können, 
i) Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen, soweit nicht in Honorarzone IV erwähnt, 
j) seilverspannte Konstruktionen, soweit nicht in Honorarzone IV erwähnt, 
k) schiefwinklige Mehrfeldplatten, 
l) schiefwinklig gelagerte, gekrümmte Träger, 
m) schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen und 
Stabilitätsuntersuchungen, 
n) sehr schwierige Traggerüste und andere sehr schwierige Gerüste für 
Ingenieurbauwerke, zum Beispiel weit gespannte oder hohe Traggerüste, 
o) Tragwerke, bei denen die Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel bei der 
Schnittkraftermittlung zu berücksichtigen ist. 
 
(3) Sind für ein Tragwerk Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar 
und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Tragwerk zugeordnet werden 
kann, so ist für die Zuordnung die Mehrzahl der in den jeweiligen Honorarzonen nach 
Absatz 2 aufgeführten Bewertungsmerkmale und ihre Bedeutung im Einzelfall maßgebend. 
 

 

Abschnitt 2 - Technische Ausrüstung 
 

Teil IX: Leistungen bei der Technischen Ausrüstung 

§ 51 Anwendungsbereich 
(1) Die Leistungen der Technischen Ausrüstung umfassen die Fachplanungen für die 
Objektplanung. 
 

 

 

 



 
 
(2) Die Technische Ausrüstung umfasst folgende Anlagegruppen: 
 
 
 
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, 
2. Wärmeversorgungsanlagen, 
3. Lufttechnische Anlagen, 
4. Starkstromanlagen, 
5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, 
6. Förderanlagen, 
7. nutzungsspezifische Anlagen, einschließlich maschinen- und 
elektrotechnischen Anlagen in Ingenieurbauwerken, 
8. Gebäudeautomation. 

§ 68 Anwendungsbereich 
 
Die Technische Ausrüstung umfaßt die Anlagen folgender Anlagengruppen von Gebäuden, 
soweit die Anlagen in DIN 276 erfaßt sind, und die entsprechenden Anlagen von 
Ingenieurbauwerken auf dem Gebiet der 
 
1. Gas-, Wasser-, Abwasser- und Feuerlöschtechnik, 
2. Wärmeversorgungs-, Brauchwassererwärmungs- und Raumlufttechnik, 
3. Elektrotechnik, 
4. Aufzug-, Förder- und Lagertechnik, 
5. Küchen-, Wäscherei- und chemische Reinigungstechnik, 
6. Medizin- und Labortechnik. 
Werden Anlagen der nichtöffentlichen Erschließung sowie Abwasser- und 
Versorgungsanlagen in Außenanlagen (DIN 276, Kostengruppen 2.2 und 5.3) von 
Auftragnehmern im Zusammenhang mit Anlagen nach Satz 1 geplant, so können die  
Vertragsparteien das Honorar für diese Leistungen schriftlich bei Auftragserteilung frei 
vereinbaren. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart, so ist das 
Honorar für die in Satz 2 genannten Anlagen  als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen. 
 

§ 52 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Leistungen bei der Technischen Ausrüstung richtet sich nach den 
anrechenbaren Kosten der Anlagen einer Anlagengruppe nach § 51 Absatz 2. 
Anrechenbar bei Anlagen in Gebäuden sind auch sonstige Maßnahmen für technische 
Anlagen. 
 

§ 69 Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung richtet sich nach den 
anrechenbaren Kosten der Anlagen einer Anlagengruppe nach § 68 Satz1 Nr.1 bis 6, nach 
der  Honorarzone, der die Anlagen angehören, und nach der Honorartafel in § 74. 
 
(3) Anrechenbare Kosten sind, bei Anlagen in Gebäuden unter Zugrundelegung der 
Kostenermittlungsarten nach DIN 276, zu ermitteln 
 
1. für die Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenberechnung, solange diese nicht 
vorliegt, nach der Kostenschätzung; 
2. für die Leistungsphasen 5 bis 7 nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, 
nach der Kostenberechnung; 
3. für die Leistungsphasen 8 und 9 nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht 
vorliegt, nach dem Kostenanschlag. 
 

(2) § 11 Absatz 1 gilt nicht, soweit mehrere Anlagen in einer Anlagengruppe nach § 51 
Absatz 2 zusammengefasst werden und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang als 
Teil einer Gesamtmaßnahme geplant, betrieben und genutzt werden. 

(2) Werden Anlagen einer Anlagengruppe verschiedener Honorarzonen zugerechnet, so 
ergibt sich das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe der Einzelhonorare. Ein 
Einzelhonorar wird jeweils für die Anlagen ermittelt, die einer Honorarzone zugerechnet 
werden. Für die Ermittlung des Einzelhonorars ist zunächst für die Anlagen jeder 
Honorarzone das Honorar zu berechnen, das sich ergeben würde, wenn die gesamten 
anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe nur  der Honorarzone zugerechnet würden, für 
die das Einzelhonorar berechnet wird. Das Einzelhonorar ist dann nach dem Verhältnis der 



Summe der anrechenbaren Kosten der Anlagen einer Honorarzone zu den gesamten 
anrechenbaren Kosten  der Anlagengruppe zu ermitteln. 
 

(3) Nicht anrechenbar sind die Kosten für die nichtöffentliche Erschließung und die 
Technischen Anlagen in Außenanlagen, soweit Auftragnehmer diese nicht plant oder ihre 
Ausführung überwacht. 

(5) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung die 
Kosten für 
 
1. Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche Maßnahmen nach DIN 276, 
Kostengruppe 6; 
2. die Baunebenkosten (DIN 276, Kostengruppe 7). 
 

 (4) § 10 Abs. 3 und 3a gilt sinngemäß. 
 

(4) Werden Teile der Technischen Ausrüstung in Baukonstruktionen ausgeführt, so können 
die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Kosten hierfür ganz oder teilweise zu den 
anrechenbaren Kosten gehören. Satz 1 gilt entsprechend für Bauteile der Kostengruppe 
Baukonstruktionen, deren Abmessung oder Konstruktion durch die Leistung der 
Technischen Ausrüstung wesentlich beeinflusst wird. 

(6) Werden Teile der Technischen Ausrüstung in Baukonstruktionen ausgeführt, die zur 
DIN 276, Kostengruppe 3.1 gehören, so können die Vertragsparteien vereinbaren, daß die 
Kosten hierfür ganz oder teilweise zu den anrechenbaren  Kosten nach Absatz 3 gehören. 
Satz 1 gilt entsprechend für Bauteile der Kostengruppe Baukonstruktionen, deren 
Abmessung oder Konstruktion durch die Leistungen der Technische Ausrüstung wesentlich 
beeinflußt werden. 
 

 (7) die §§ 20 bis 23, 27 und 32 gelten sinngemäß. 
 

§ 53 Leistungsbild Technische Ausrüstung 
 
(1) Das Leistungsbild „Technische Ausrüstung“ umfasst Leistungen für Neuanlagen, 
Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, Instandhaltungen 
und Instandsetzungen. Die Leistungen bei der Technischen Ausrüstung sind in neun 
Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare 
des § 54 bewertet: 
 

§ 73 Leistungsbild Technische Ausrüstung 
 
(1) Das Leistungsbild Technische Ausrüstung umfaßt Leistungen der Auftragnehmer für 
Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, 
Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die Grundleistungen  sind in den in Absatz 3 
aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 9 zusammengefaßt und in der folgenden Tabelle in 
Vomhundertsätzen der Honorare des § 74 bewertet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Leistungsbilder sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1, sofern das Anfertigen von Schlitz- 
und Durchbruchsplänen nicht in Auftrag gegeben wird, mit 14 Prozent der Honorare des 
§ 54 zu bewerten. 

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1, sofern das Anfertigen von Schlitz- 
und Durchbruchsplänen nicht in Auftrag gegeben wird, mit 14 vom Hundert der Honorare 
des § 74 zu bewerten. 
 

 
(3) Die §§ 35 und 36 gelten entsprechend. 

 
§ 73 Abs. 3 sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 (4) Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne von § 3 Nr.5 und 6 können neben den in 
Absatz 3 erwähnten Besonderen Leistungen insbesondere die nachstehenden Besonderen 
Leistungen vereinbart werden: 
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Durchführen von Verbrauchsmessungen 
Endoskopische Untersuchungen. 
 

§ 54 Honorare für Leistungen bei der Technischen Ausrüstung 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 53 aufgeführten Leistungen bei 
einzelnen Anlagen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 
 

§ 74 Honorartafel für Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in §73 aufgeführten 
Grundleistungen bei einzelnen Anlagen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt. 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

 
Honorartafeln sind in einer gesonderten Synopse abgebildet. 
 

(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale 
ermittelt: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Integrationsansprüche, 
3. technische Ausgestaltung, 
4. Anforderungen an die Technik, 
5. konstruktive Anforderungen. 
 

(2) § 16 Abs.2 und 3 gilt sinngemäß. 

(3) Werden Anlagen einer Anlagengruppe verschiedenen Honorarzonen zugeordnet, so 
ergibt sich das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe der Einzelhonorare. Ein 
Einzelhonorar wird jeweils für die Anlagen ermittelt, die einer Honorarzone zugeordnet 
werden. Für die Ermittlung des Einzelhonorars ist zunächst für die Anlagen jeder 
Honorarzone das Honorar zu berechnen, das sich ergeben würde, wenn die gesamten 
anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe nur der Honorarzone zugeordnet würden, für 
die das Einzelhonorar berechnet wird. Das Einzelhonorar ist dann nach dem Verhältnis der 
Summe der anrechenbaren Kosten der Anlagen einer Honorarzone zu den gesamten 
anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe zu ermitteln. 
 

(3) Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung abweichend von § 73 Abs. 1Nr. 8 ein 
Honorar als Festbetrag unter Zugrundelegung der geschätzten Bauzeit schriftlich 
vereinbaren. 

Teil 5 - Übergangs- und Schlussvorschriften Teil XIV: Schluß- und Überleitungsvorschriften 
 

§ 55 Übergangsvorschrift 
 
Die Verordnung gilt nicht für Leistungen, die vor ihrem Inkrafttreten vertraglich vereinbart 
wurden; insoweit bleiben die bisherigen Vorschriften anwendbar. 
 
§ 56 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. März 1991 (BGBl. I S. 533), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. November 
2001 (BGBl. I S. 2992) geändert worden ist, außer Kraft. 
Der Bundesrat hat zugestimmt. 

§ 103 Inkrafttreten und Überleitungsvorschriften 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. Sie gilt nicht für Leistungen von 
Auftragnehmern zur Erfüllung von Verträgen, die vor ihrem Inkrafttreten abgeschlossen 
worden sind; insoweit bleiben die bisherigen  Vorschriften anwendbar. 
(2) Die Vertragsparteien können vereinbaren, daß die Leistungen zur Erfüllung von 
Verträgen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen worden sind, nach 
dieser Verordnung abgerechnet werden, soweit sie bis  zum Tage des Inkrafttretens noch 
nicht erbracht worden sind. 
(3) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend für die Anwendbarkeit der am 1. 
Januar 1985 in Kraft tretenden Änderungen dieser Verordnung auf vor diesen Zeitpunkt 
abgeschlossene Verträge. 
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(4) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend für die Anwendbarkeit der am 1. 
April 1988 in Kraft tretenden Änderungen dieser Verordnung auf vor diesem Zeitpunkt 
abgeschlossenen Verträge. 
(5) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend für die Anwendbarkeit der am 1. 
Januar 1991 in Kraft tretenden Änderungen dieser Verordnung auf vor diesem Zeitpunkt 
abgeschlossenen Verträge. 
(6) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend für die Anwendbarkeit der am 1. 
Januar 1996 in Kraft tretenden Änderungen dieser Verordnung auf vor diesem Zeitpunkt 
abgeschlossenen Verträge. 
 

 


